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Zeichenerklärung
(nach DIN 55 301)

weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau null)
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
Zahlenwert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
Aussagewert eingeschränkt, da der Wert Fehler aufweisen kann
keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
vorläufige Zahl
berichtigte Zahl

Abweichungen in den Summen erklären sich
aus dem Runden der Einzelwerte.
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Testerhebung 2000: 
„Statistische Erfassung von Wohnungslosigkeit“

Erfahrungsbericht

Dipl.-Statistikerin Katharina Götz
Bernd Goritzka

Die Untersuchungen der Machbar-
keitsstudie führten für die einzel-
nen Teilpopulationen zu folgenden
Ergebnissen3):
• Personen ohne eigene Wohnung,

die nicht institutionell unterge-
bracht sind, werden derzeit im

Rahmen der amtlichen Statistik
nur eingeschränkt erfasst. Es sind
nur sehr unvollständige Darstel-
lungen mittels der Sozialhilfesta-
tistik denkbar.

• Die Ermittlung der Zahl der insti-
tutionell untergebrachten Woh-
nungslosen (ordnungsrechtlich
und sozialhilferechtlich unterge-
brachte Wohnungslose) über die
Kommunen (Ordnungsämter, So-

zialbehörden) ist aus Sicht der Ar-
beitsgemeinschaft relativ unprob-
lematisch.

• Die Erhebung aller unmittelbar
von Wohnungslosigkeit bedroh-
ten Personen würde voraussicht-
lich an der Bereitstellung verlässli-
cher Daten über Wohnungslosig-
keit aufgrund eskalierter sozialer
Konflikte an der mangelnden
Operationalisierbarkeit dieses Tat-
bestandes scheitern. Fälle von
Räumungsklagen wegen Miet-
rückstandes ließen sich dagegen
statistisch erfassen, da die Amts-
gerichte verpflichtet sind, diese
Fälle an den zuständigen örtlichen
Träger der Sozialhilfe weiterzu-
melden.

• Gegen eine Bereitstellung amtli-
cher Zahlen zu Personen in unzu-
mutbaren Wohnverhältnissen
spricht, dass es keine allgemein
akzeptierten Definitionen gibt,
was unter „unzumutbar“, „soziale
Notlage“, „konfliktbeladen“ usw.
zu verstehen ist.

• Daten über die Zahl der Personen
mit Aussiedlerstatus in Aussiedler-
unterkünften sind in den meisten
Bundesländern vorhanden.

In einem Fachgespräch wurden
beim BMBau im September 1998 die
Ergebnisse der Machbarkeitsstudie
diskutiert. Es wurde vorgeschlagen,
der Einführung einer bundesweiten
Erhebung zum Thema Wohnungslo-
sigkeit eine Testerhebung nach
§ 7.1 BStatG vorzuschalten. Ausgeh-
end von den Ergebnissen der Mach-
barkeitsstudie wurde vorgesehen,
nur institutionell untergebrachte
Haushalte zu erfassen.

Das LDS NRW wurde mit der Durch-
führung einer Testerhebung der im

Der Bundestagsausschuss für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau verfass-
te im Juni 1995 eine Beschlussempfehlung zum Thema „Obdachlosigkeit“, in
der die Bundesregierung u. a. aufgefordert wird, „gemeinsam mit den Län-
dern die Grundlage für bundesweite Wohnungslosenstatistiken in der Bundes-
republik Deutschland zu schaffen und zu prüfen, ob sich dabei die Definitio-
nen des Deutschen Städtetages sinnvoll anwenden lassen.“1) Daraufhin beauf-
tragte das Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau
(BMBau) das Statistische Bundesamt mit der „Ermittlung der Zahl der Woh-
nungslosen in Verbindung mit der Darstellung der Möglichkeiten und Gren-
zen ihrer Erfassung in einer amtlichen Statistik“.

Da die Rahmenbedingungen für eine bundesweite Wohnungslosenstatistik
nicht bekannt waren, wurde zwischen den statistischen Ämtern des Bundes
und der Länder und dem BMBau vereinbart, eine Machbarkeitsstudie der
Durchführung einer Erhebung vorzuschalten, um festzustellen, welche Arten
von Wohnungslosigkeit statistisch erfasst werden können.

Die Machbarkeitsstudie wurde vom Statistischen Bundesamt mit Unterstüt-
zung einiger statistischer Landesämter im Zeitraum von September 1995 bis
März 1998 erstellt. Mitglieder der Projektgruppe „Machbarkeitsstudie zur sta-
tistischen Erfassung von Wohnungslosigkeit“ waren neben dem Statistischen
Bundesamt das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, das
Statistische Landesamt Hamburg, das Statistische Landesamt Mecklenburg-
Vorpommern und das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nord-
rhein-Westfalen (LDS NRW). Ziel der Studie2) war es, ein Gesamtkonzept zu er-
arbeiten und aufzuzeigen, für welche Teilgruppen der von Wohnungslosigkeit
betroffenen Haushalte und Personen eine statistische Erhebung möglich und
sinnvoll ist, wobei Definitionen für die Begriffe „Wohnungslosigkeit“ und
„Wohnungsnotfall“ zu entwickeln waren. Des Weiteren sollten die möglichen
unterschiedlichen Erhebungswege der Daten geprüft werden.

Ausgangspunkt der Machbarkeitsstudie waren die Definitionen und Begriffs-
bestimmungen des Deutschen Städtetages von 1987.

––––––––––––––
1) Bundestagsdrucksache 13/1848 vom 28. 06. 1995, S. 5f. – 2) König, Christian: Machbarkeitsstudie
zur statistischen Erfassung von Wohnungslosigkeit, Hrsg.: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 1998

––––––––––––––
3) König, Christian: Machbarkeitsstudie zur sta-
tistischen Erfassung von Wohnungslosigkeit,
Hrsg.: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
1998, S. 149 ff.
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Jahre 2000 institutionell unterge-
brachten wohnungslosen Haushalte
beauftragt.

Erhebungskonzept

In der Machbarkeitsstudie wurden
für die institutionell untergebrach-
ten Haushalte verschiedene Vorge-
hensweisen vorgeschlagen. „Bei den
institutionell untergebrachten Haus-
halten ist zu unterscheiden zwischen
den ordnungsrechtlich unterge-
brachten Wohnungslosen, die vom
zuständigen Ordnungs- oder Woh-
nungsamt durch eine ordnungsrecht-
liche Maßnahme in eine Unterkunft
eingewiesen werden und den sozial-
hilferechtlich untergebrachten Woh-
nungslosen, bei denen der zuständi-
ge Sozialhilfeträger im Rahmen der
Möglichkeiten des Bundessozialhilfe-
gesetzes (§§ 11f. und 72 BSHG) für
die vorübergehende Unterbringung
(ohne Mietvertrag) aufkommt.“4) 

Die Zuordnung eines Wohnungsnot-
falls zu einer dieser Gruppen kann
unter zwei Aspekten erfolgen:
• Kostenträger-Prinzip

Je nachdem, ob die Kosten für die
Unterbringung vom Ordnungs-
oder Sozialamt erbracht werden,
wird der Fall als ordnungsrechtli-
che oder sozialhilferechtliche Un-

terbringung erfasst. Da aber bei
den ordnungsrechtlich unterge-
brachten Personen die einweisen-
de Behörde prüft, ob für den Haus-
halt Anspruch auf Sozialhilfe bes-
teht, muss der Fall, für den das zu-
trifft, anschließend in einen sozial-
hilferechtlich untergebrachten Fall
umgewidmet werden.

• Einweisungs-Prinzip
Unabhängig davon, wer die Kos-
ten der Unterbringung letztendlich
trägt, erfolgt die Zuweisung da-
nach, durch welche Stelle die Erst-
einweisung bzw. Erstunterbrin-
gung veranlasst wurde. Eine Ände-
rung der Zuordnung erfolgt nicht,
wenn sich der Kostenträger im
Laufe der Unterbringung ändert,
wohl aber, wenn mit der Ände-
rung des Kostenträgers auch eine
Änderung in der Unterbringung
erfolgen sollte.

Für jede der beiden Personengrup-
pen (ordnungsrechtlich bzw. sozial-
hilferechtlich Untergebrachte) wur-
de im Rahmen der Machbarkeitsstu-
die sowohl ein Konzept für eine
Stichtagserhebung wie auch für eine
laufende Erhebung vorgesehen. Auf
Basis dieser Informationen wurde ein
erstes Konzept für die Testerhebung
entwickelt. Hierbei sollte das Kon-
zept einer Stichtagserhebung mit ei-
ner laufenden Erhebung verglichen
werden. Es wurde eine Basiserhe-
bung zum Stichtag 31. 12. 1999 vor-
gesehen. Auf dieser Datenbasis auf-
bauend sollte sich eine 12-monatige
Verlaufserhebung anschließen. Zum
Abschluss der Testerhebung wurde
eine kumulierte Stichtagserhebung
zum Stichtag 31. 12. 2000 geplant.
Diese sollte für eine Validierung der
Verlaufserhebung herangezogen
werden.

Die Fragebogen zu diesem Konzept,
sowohl für die Verlaufserhebung als
auch für die Stichtagserhebung, ba-
sierten auf den Mustern, die bereits
in der Machbarkeitsstudie zur statis-
tischen Erfassung von Wohnungslo-
sigkeit enthalten waren. Es wurde
zunächst von einer getrennten Erfas-
sung der sozialhilferechtlich und der
ordnungsrechtlich untergebrachten
Haushalte mit jeweils einem eigenen
Fragebogen ausgegangen. Die Erhe-

bungsunterlagen wurden so modifi-
ziert, dass auch Änderungen bei den
Haushalten, die sich ggf. im Zeit-
ablauf ergeben, erfasst und für die
Auswertung berücksichtigt werden
konnten.

Das Erhebungskonzept wurde so-
wohl mit den Nutzern einer zukünf-
tigen Wohnungslosenstatistik als
auch mit Vertretern von Kommunen,
die an der Teilnahme an einer Erhe-
bung interessiert waren, in mehre-
ren Arbeitssitzungen diskutiert. 

Im Rahmen dieser Sitzungen wurde
das Konzept weiter ausgearbeitet
und verfeinert. Kontrovers diskutiert
wurden die sozialhilferechtliche Un-
terbringung, ihre Definition und die
Abgrenzung von der ordnungsrecht-
lichen Unterbringung. Da die betei-
ligten Gemeinden befürchteten, dass
eine Erhebung dieser beiden Teilbe-
reiche mit unterschiedlichen Frage-
bögen zu Schwierigkeiten führen
könnte, wurden beide Teilbereiche
mit einem einheitlichen Erhebungs-
bogen, ergänzt um die Frage nach
der gesetzlichen Grundlage der Un-
terbringung, erfasst. So war es mög-
lich zu untersuchen, wie sich die Pra-
xis der ordnungsrechtlichen Unter-
bringung und der sozialhilferechtli-
chen Unterbringung in den Gemein-
den gestaltet. Aufgrund dieser Ent-
scheidung wurde es notwendig, die
teilweise unterschiedlichen Merkma-
le für sozialhilferechtliche und ord-
nungshilferechtliche Unterbringung
in einen Fragebogen zu integrieren.
Hierbei wurden die Wünsche der
Vertreter der Städte und Gemeinden
sowie des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau und Wohnungswesen,
des Ministeriums für Arbeit, Soziales
und Stadtentwicklung, Kultur und
Sport NRW, des Deutschen Städteta-
ges, des Städtetages NRW, des Insti-
tuts für Wohnen und Umwelt, der
Gesellschaft für innovative Sozialfor-
schung und Sozialplanung, der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Wohnungs-
losenhilfe und des Statistischen Bun-
desamts hinsichtlich der Merkmals-
ausprägungen berücksichtigt.

Ein weiteres Ergebnis der Bespre-
chungen war, dass mit Rücksicht auf
die Personalsituation in den Kommu-

Deutscher Städtetag 1987; 
Begriffsbestimmung zu 
Wohnungsnotfällen

(1) Aktuell von Obdachlosigkeit betroffen
• ohne Wohnung und nicht (institutionell)

untergebracht
• polizei- bzw. ordnungsrechtlich in 

eine Unterkunft/Normalwohnung 
(wieder) eingewiesen

(2) Unmittelbar von Obdachlosigkeit 
bedroht

• Verlust derzeitiger Wohnung steht
unmittelbar bevor

• Entlassung aus institutioneller Unterkunft
steht unmittelbar bevor

(3) Aus sonstigen Gründen in 
unzumutbaren Wohnverhältnissen 
lebend

• außergewöhnlich beengter Wohnraum
(gemessen an Wohnungsbauförder-
bestimmungen)

• unzumutbarer Wohnraum (gemäß
Mindestanforderung der 
Wohnungsgesetze der Länder)

• untragbar hohe Mietbelastung
• eskalierte soziale Konflikte

–––––––––––
4) Machbarkeitsstudie S. 87
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nen auf die abschließende kumulier-
te Stichtagserhebung verzichtet wer-
den musste. Dieser Nachteil konnte
in der Analyse durch einen Vergleich
mit der Obdachlosenerhebung in
NRW im Jahr 2000 zum Teil ausgegli-
chen werden.

Über das in der Machbarkeitsstudie
vorgeschlagene Programm hinaus
wurde auf Wunsch der Kommunen,
trotz gegenteiliger Empfehlung der
Projektgruppe „Machbarkeitsstudie
zur statistischen Erfassung von Woh-
nungslosigkeit“, zusätzlich eine vier-
teljährliche Erhebung zur vorbeu-
genden Obdachlosenhilfe in das
Testprogramm integriert.

Durch die engagierte Mitwirkung
und konstruktive Kritik der Beteilig-
ten konnte das Erhebungskonzept
insgesamt deutlich verbessert wer-
den.

Es wurde eine Testerhebung auf
Grundlage des § 7.1 BStatG5) durch-
geführt. Die Beteiligung der Ge-
meinden an dieser Erhebung war
freiwillig. Es sollten max. 10 000
wohnungslose Haushalte aus 10 bis
20 Gemeinden erhoben werden.

Ziel der Erhebung war die Erfassung
der sozialhilfe- und ordnungsrecht-
lich untergebrachten wohnungslo-
sen Personen bzw. Haushalte. Die Er-
hebung dieser Personen/Haushalte
erfolgte mit einem einheitlichen Er-
hebungsbogen.

Als wohnungslose Personen bzw.
Haushalte im Sinne dieser Erhebung
wurden solche angesehen, die über
keinen eigenen Wohnraum durch Ei-
gentum oder Mietvertrag verfügten.

Erhoben wurden wohnungslose Per-
sonen bzw. Haushalte, die aufgrund
ordnungsrechtlicher Verfügung, Ein-
weisung oder sonstiger Maßnahme
der Obdachlosenaufsicht unterge-
bracht waren sowie wohnungslose
Personen, für deren Unterbringung
(ohne Mietvertrag) der Sozialhilfe-
träger aufkam. Das heißt, dass alle

Personen erfasst wurden, die bei den
Ordnungs- bzw. Wohnungsämtern,
den Sozialämtern, den Fachstellen
für Wohnungslosenhilfe, den Land-
schaftsverbänden und – soweit mög-
lich – den freien Trägern bekannt
waren.

Nicht erhoben wurden wohnungslo-
se Personen bzw. Haushalte, die 
• sich aus eigener Kraft oder mit

fremder Hilfe mit notdürftigen
und vorübergehenden Behelfsun-
terkünften versorgt haben, z. B. als
Selbstzahler in Pensionen,

• vorübergehend bei Freunden, Be-
kannten oder Verwandten unter-
gekommen waren,

• ohne jegliche Unterkunft lebten,
also im Freien schliefen oder biwa-
kierten sowie

• Aussiedler in Aussiedlerunterkünf-
ten.

Der Test umfasste eine Basiserhe-
bung (Stand: 31. 12. 1999) und eine
laufende Erhebung vom 1. Januar
2000 bis zum 31. Dezember 2000.
Folgende Merkmale wurden erho-
ben:
• Angaben zur Unterbringung

• Beginn der Unterbringung
• Grundlage der Unterbringung
• Grund der Unterbringung
• Art der Unterbringung
• Beendigung der Unterbringung
• Grund der Beendigung

• Angaben zum Haushalt
• Anzahl der Personen im Haushalt

nach Nationalität
• Haushaltstyp
• Sozialhilfe oder Hilfe zum lau-

fenden Lebensunterhalt
• Geburtsdatum und Geschlecht je-

der Person des Haushaltes
• Änderungen, die sich im Verlaufe

der Unterbringung ergeben kön-
nen
• Art der Unterbringung
• Zugang/Abgang von Personen
• Bezug von Sozialhilfe zum Le-

bensunterhalt im Haushalt

Zusätzlich wurden quartalsweise ku-
mulierte Daten zur vorbeugenden
Obdachlosenhilfe erhoben. Der Fra-
gebogen erfasste getrennt die Fälle
von drohender Wohnungslosigkeit,
in deren Verlauf keine Räumungskla-
ge eingereicht wurde, und solche, in

deren Verlauf eine Räumungsklage
eingereicht wurde. Dabei wurden
Angaben für alle Haushalte sowie
für verschiedene Haushaltstypen
(Einpersonenhaushalte, Paare ohne
Kind(er), Paare mit Kind(ern) und Al-
leinerziehende) erfragt.

Folgende Merkmale wurden erfasst:
• Zahl der bekannt gewordenen Fäl-

le insgesamt
• Zahl der beteiligten Personen
• Zahl der Personen mit ausländi-

scher Staatsangehörigkeit
• Zahl der Fälle, bei denen durch Hil-

fe von Verbänden und Behörden
Wohnungslosigkeit vermieden
wurde

• Zahl der Personen, bei denen
durch Hilfe von Verbänden und
Behörden Wohnungslosigkeit ver-
mieden wurde

• Zahl der Personen mit ausländi-
scher Staatsangehörigkeit, bei de-
nen durch Hilfe von Verbänden
und Behörden Wohnungslosigkeit
vermieden wurde

• Anzahl der Fälle von vermiedener
Wohnungslosigkeit durch Miet-
schuldübernahme

• Ausgaben für Mietschulden, Kauti-
onen, Umzug und sonstige Ausga-
ben für Fälle von vermiedener
Wohnungslosigkeit

• Anzahl der ohne Mietvertrag mit
Wohnraum versorgten Fälle

• Anzahl der ohne Mietvertrag mit
Wohnraum versorgten Personen

• Anzahl der ohne Mietvertrag mit
Wohnraum versorgten Personen
mit ausländischer Staatsangehörig-
keit

• Anzahl der Fälle von unterstützen-
der Hilfe durch sozialarbeiterische
Fachkräfte

Für die Fälle von drohender Woh-
nungslosigkeit, in deren Verlauf eine
Räumungsklage eingereicht wurde,
wurde zusätzlich die Anzahl der
durchgeführten Zwangsräumungen
erfragt.

Die Erhebung wurde bei ausgewähl-
ten Gemeinden und bei ausgewähl-
ten Einrichtungen der Landschafts-
verbände durchgeführt.

Zuständig für die Durchführung der
Erhebung und Ansprechpartner für

–––––––––––
5) Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke
(Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22. Januar
1987 (BGBl. I S. 462, 565) zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Januar
1996 (BGBl. I S. 34)
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das LDS NRW war jeweils eine zent-
rale koordinierende Stelle innerhalb
der Gemeindeverwaltungen bzw.
der Landschaftsverbände.

Stichprobenziehung
und Auswahlverfahren

Das Erhebungskonzept sah vor, max.
10 000 Fälle von Wohnungslosigkeit
zu erheben. Dieser Erhebungsum-
fang wurde für einen Test zur Durch-
führbarkeit einer solchen Erhebung
als ausreichend angesehen. 

Bei der Erstellung des Stichproben-
plans war zu berücksichtigen, dass es
bisher keine verlässlichen Angaben
über die Anzahl der von Wohnungs-
losigkeit betroffenen Fälle gab. 

Für eine Grobkalkulation des Anteils
der Fluktuation wurde die Obdachlo-
senerhebung in NRW herangezogen.
Eine Auswertung der Ergebnisse der
Obdachlosenerhebung 1997 in NRW
ergab, dass bei einer Basiserhebung
von 5 000 Haushalten mit etwa der
gleichen Anzahl von Haushalten zu
rechnen sei, die im Laufe des Erhe-
bungsjahres obdachlos werden.

Es wurden 44 Gemeinden ange-
schrieben und um Teilnahme an der
Erhebung gebeten; 24 Gemeinden
bekundeten Interesse, an der Erhe-
bung teilzunehmen. Von diesen
wurde mit Hilfe der Obdachlosen-
statistik 1998 eine Anzahl von Ge-
meinden so ausgewählt, dass ca.
5 000 Wohnungsnotfälle für die Ba-
siserhebung zu erwarten waren.
Hierbei wurde eine Schichtung nach
Gemeindegrößenklassen vorgenom-
men, um prüfen zu können, ob die

Problematik der Wohnungslosigkeit
und die Behandlung dieser Fälle in
kleinen Gemeinden anders ist als in
Großstädten.

In der Stichprobe waren endgültig
folgende Gemeinden mit einem ins-
gesamt zu erwartenden Stichpro-
benumfang der Basiserhebung von
4 730 Wohnungsnotfällen enthalten:

Um die Einsetzbarkeit der Fragebö-
gen und die Durchführbarkeit der
Erhebung auch für die Landschafts-
verbände zu untersuchen, wurden
beide Landschaftsverbände gebeten,
sich an der Erhebung zu beteiligen.
Diese erklärten sich bereit, für einige
ihrer Einrichtungen die Unterlagen

auszufüllen. Die Landschaftsverbän-
de Rheinland und Westfalen betei-
ligten sich mit Einrichtungen in den
Städten Bielefeld, Duisburg, Essen
und Hamm.

Durchführung
der Erhebung

Aufgrund der vorherigen intensiven
Abstimmung verlief die Durchfüh-
rung der Erhebung in den Gemein-
den relativ reibungslos. Nur eine Ge-
meinde gab an, dass es Probleme bei
der Verlaufserhebung gab, und zwar
bei der Ermittlung der Doppelfälle,
da die Einrichtungen die Wohnungs-
notfälle anonym meldeten. Die Stadt
Bonn nahm aufgrund des Arbeits-
aufwandes nicht mehr an der Erhe-
bung teil. Aus dem gleichen Grund
hat Bielefeld die Teilnahme an der
Erhebung schon im Februar vorzeitig
abgebrochen. 

Als schwierig erwies sich die Erfas-
sung der durch die freien Träger un-
tergebrachten Wohnungslosen. In
acht Städten und Gemeinden konn-
ten die freien Träger nicht für eine
Teilnahme an der Erhebung gewon-
nen werden. Als Grund wurde zum
Teil die gewählte Definition der
Wohnungslosigkeit angegeben. So
wurde angeführt, dass Personen, die
in den Einrichtungen der freien
Wohlfahrtspflege untergebracht
sind, automatisch auch ohne schrift-
lichen Vertrag einen Heimvertrag
hätten, der nach dem Bürgerlichen
Gesetzbuch (BGB) einem Mietvertrag
gleichkäme.

Grobkalkulation der Fluktuation der Wohnungsnotfälle

Verweildauer 1997

Obdachlose Personen

zusammen

davon Anteil
bezogen

auf 
5 000

Haushalte

Durch-
schnitt-
liche 

Verweil-
dauer

(Monate)

Ge-
schätzte

Fluk-
tuation1)

bis zu 6 Monaten

Anzahl %

5 349 13,8

Unter-
bringung
in Unter-
künften
besserer
Qualität

Anzahl

Aufent-
halt in 

Normal-
woh-

nungen

4 480  869

Monate

 689 3

Anzahl

2 756
über 6 Monate bis zu 
2 Jahren

länger als 2 Jahre

Insgesamt

8 712

24 783

22,4

63,8

38 844 100

7 662

21 502

1 050

3 281

33 644 5 200

1 121

3 190

15

36

5 000 27

 897

1 063

4 716

1) Zahl der Haushalte, die im Jahr neu wohnungslos werden bzw. im Jahr eine neue Wohnung finden.
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1) Auswahl auf Basis der Obdachlosenstatistik
1998

Nach der Stichprobe zu beteiligende
Gemeinden mit zu erwartenden
Wohnungsnotfällen*) in der Basis-
erhebung

Gemeinde

Zu 
erwartende
Wohnungs-

notfälle

Bielefeld
Bonn
Dortmund
Duisburg

 515
 67
 363
 289

Düsseldorf
Essen
Hagen
Hamm

1 475
 312
 205
 119

Krefeld
Marl
Minden
Mönchengladbach

 247
 212
 84
 48

Monheim am Rhein
Münster
Oberhausen
Recklinghausen

 52
 179
 344
 81

Troisdorf
Voerde

Insgesamt

 78
 60

4 730

*) geschätzt nach der Obdachlosenstatistik NRW
1998
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Basiserhebung

Die Basiserhebung wurde durch die
Gemeinden ohne größere Schwierig-
keiten durchgeführt. Einige Gemein-
den verwendeten ein eigenes EDV-
gestütztes Formular, das in den An-
gaben mit den Inhalten des vorgese-
henen Erhebungsdesigns überein-
stimmte.

In einigen Gemeinden gab es An-
fangsschwierigkeiten bei der eindeu-
tigen Vergabe der gemeinde-inter-
nen laufenden Nummer, insbesonde-
re dann, wenn auch freie Träger in
die Erhebung involviert waren. Dies
konnte aber jeweils kurzfristig beho-
ben werden.

Aufgrund längerer Unterbringungs-
zeiten und den sich zum Teil in die-
sen Zeiträumen ergebenden Ände-
rungen stimmte nicht immer der
Haushaltstyp (Haushaltstyp zum Be-
ginn der Unterbringung) mit den ak-
tuellen Personendaten zum Stichtag
überein. Da das Verwandtschaftsver-
hältnis zwischen den Personen nicht
erfragt worden war, konnten Kor-
rekturen des Haushaltstyps nur an-
nähernd aus den vorhandenen An-
gaben oder nach Rückfrage bei den
Erhebungsstellen erfolgen.

Insgesamt wurden für die Basiser-
hebung 4 175 Wohnungsnotfälle
erhoben.

Laufende Erhebung

Die laufende Erhebung konnte weit-
gehend reibungslos durchgeführt
werden. Auch die Übermittlung der
Veränderungen von Haushaltsanga-
ben erfolgte problemlos. Bei den
Meldungen zu Veränderungen ist je-
doch zu beachten, dass nur solche
Veränderungen mitgeteilt werden
konnten, die den Gemeinden be-
kannt wurden. Wie hoch der Anteil
der unbekannten Veränderungen in
den Familienverhältnissen war, kann
durch diese Erhebung nicht spezifi-
ziert werden.

Probleme im Fragebogen

Einige freie Träger übermittelten,
unter Berufung auf die Geheimhal-
tung, nur Monat und Jahr der Ge-
burt. Um eine Ermittlung der mehr-
fach wohnungslos gewordenen
Haushalte durchführen zu können,
wurde aus programmtechnischen
Gründen ersatzweise der 15. als Tag
der Geburt eingegeben. Das Ge-
burtsdatum wurde benötigt, um Per-
sonen zu erkennen, die mehrmals im
Jahr in einer Gemeinde oder sogar in
unterschiedlichen Gemeinden in Un-
terkünften untergebracht werden.
Dieser Abgleich war unerlässlich, da
sonst die Zahl der Wohnungslosen
überschätzt würde. Auf diese Proble-
matik wird genauer an späterer Stel-
le eingegangen.

In Einzelfällen konnten nur Angaben
zur Nationalität des Haushalts-
vorstandes geliefert werden oder es
lagen keine Erkenntnisse über den
Bezug von laufender Hilfe zum Le-
bensunterhalt vor. Hier gaben vor al-
lem die Einrichtungen der freien
Wohlfahrtspflege an, dass diese An-
gaben nicht immer vorhanden sind.
Für eine zukünftige Erhebung müss-
te eine Erfassung dieser Angaben
zwingend vorgeschrieben werden.

Probleme traten nach Angaben der
Gemeinden und betroffenen Einrich-
tungen auch bei der Frage nach dem
„Grund der Unterbringung“ auf.
Dazu wurde von einer Gemeinde
vorgeschlagen, bei dieser Frage die
zusätzliche Position „Entlassung aus
einer JVA“ aufzunehmen.

Bei den übrigen Fragen gab es nur
vereinzelt Probleme, die sich aus der
Situation der betroffenen Personen
ergaben. So kam es z. B. vor, dass
das Ende der Unterbringung nicht
exakt angegeben werden konnte,
weil entweder die Personen einfach
verschwunden waren oder es einen
gleitenden Übergang in einen eige-
nen Mietvertrag gab. 

Vorbeugende 
Obdachlosenhilfe

Obwohl dieser Teil der Erhebung auf
den ausdrücklichen Wunsch der
Kommunalvertreter in die Erhebung
integriert wurde, beteiligten sich
nicht alle Kommunen an dieser Erhe-
bung. Der Umfang der gemeldeten
Daten variierte stark zwischen den
einzelnen Gemeinden. Vier von
zwölf beteiligten Kommunen gaben
an, dass es mit der Beantwortung
der Fragen zur vorbeugenden Ob-
dachlosigkeit Probleme gab. Weitere
Analysen werden in einem eigenem
Kapitel vorgestellt.

Der Begriff
„Wohnungslosigkeit“
bzw. „Wohnungsnotfall“

Wie eingangs beschrieben, zeigten
die vorbereitenden Besprechungen
mit den Gemeinden und Verbänden,

Wohnungsnotfälle in den an der Basiserhebung beteiligten Gemeinden

Gemeinde Wohnungs-
notfälle

Unterbringung erfolgte durch ...

Gemeinde freie Träger Landschafts-
verband

Bielefeld
Dortmund
Duisburg

 129
 209
 227

X
X

X

X X
Düsseldorf
Essen
Hagen
Hamm

1 147
 672

X
X

 130
 131

X
X

Krefeld
Marl
Minden
Mönchengladbach

 196
 186

X
X

 69
 58

X
X

X X

X X

X
X
X

Monheim am Rhein
Münster
Oberhausen
Recklinghausen

 41
 481

X
X

 280
 110

X
X

Troisdorf
Voerde

Insgesamt

 59
 50

X
X

4 175

X
X

X
X

1) Basiseingang (einschl. Landschaftsverband)
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dass es keine allgemeingültige, von
allen Beteiligten akzeptierte Defini-
tion der Begriffe „Wohnungslosig-
keit“ und „Wohnungsnotfall“ gibt.
Probleme traten sowohl bei der De-
finition dieser Begriffe als auch bei
der Abgrenzung der Unterbrin-
gungsarten (ordnungsrechtliche bzw.
sozialhilferechtliche Unterbringung)
auf.

Begriffsbestimmung
„Wohnungslosigkeit“
bzw. „Wohnungsnotfall“

Als wohnungslose Personen/Haushal-
te im Sinne dieser Erhebung wurden
alle Personen/Haushalte angesehen,
die über keinen eigenen Wohnraum
durch Eigentum oder Mietvertrag
verfügen und institutionell unterge-
bracht wurden.

Schon bei Gesprächen mit den kom-
munalen Vertretern im Laufe der Er-
hebung zeigte sich, dass diese Defi-
nition zu einer Untererfassung führt.
Durch die Einweisung als Maßnahme
des Ordnungsrechtes wird in der Re-
gel nur ein öffentlich-rechtliches
Nutzungsverhältnis, aber kein nor-
males Mietverhältnis begründet.
Nach Aussage der Kommunalvertre-
ter werden aber wohnungslose Per-
sonen/Haushalte derzeit auch in Ho-
tels/Pensionen u. Ä. institutionell mit
einem Mietvertrag untergebracht.
Diese Personengruppe wird bei der
o. a. Definition nicht mit erfasst.

Des Weiteren wird bei dieser Defini-
tion ein Großteil der von den freien
Trägern betreuten Personen nicht er-
fasst werden. Dabei handelt es sich
um die in stationären Einrichtungen
untergebrachten Personen sowie um
die Personen in betreuten Wohnfor-
men. Nach Aussage mehrerer Vertre-
ter der freien Wohlfahrtspflege sind
Personen in stationären Einrichtun-
gen von ihrem Status her Inhaber
von Mietverträgen im Sinne des BGB.

Personen, die in betreuten Wohnfor-
men der Hilfe nach § 72 BSHG (Bun-
dessozialhilfegesetz) wohnen, haben
häufig einen zeitlich begrenzten
Miet- oder Betreuungsvertrag (im
Sinne des BGB). Ein großer Teil die-

ser Fälle sind ehemalig ordnungsbe-
hördlich Untergebrachte oder tat-
sächliche akute Wohnungsnotfälle.
Auch diese Fälle werden bei der o. a.
Definition von Wohnungslosigkeit
nicht mit erfasst.

Eine Umfrage nach Abschluss der Er-
hebung zeigte, das nur in zwei der
sechzehn Gemeinden auch für akute
Wohnungsnotfälle eine Unterbrin-
gung mit (befristeten) Mietverträgen
erfolgt. Drei Gemeinden sprachen
sich dafür aus, bei einer zukünftigen
Erhebung die Einschränkung „ohne
eigenen Mietvertrag“ zugunsten ei-
ner vollständigeren Erfassung aufzu-
geben.

Für eine künftige Erhebung ist der
Begriff „Wohnungslosigkeit“ für die
entsprechenden Festlegungen in ei-
ner gesetzlichen Grundlage eindeu-
tig zu definieren. Die Definition
muss aufgrund der Ziele der Erhe-
bung und der gegebenen Rahmen-
bedingungen vereinbart werden.
Auf Basis dieser Definition müssen
dann sowohl freie Träger als auch
die Gemeinden verpflichtet werden,
die Daten für die Erhebung für alle
Haushalte und Personen zu erfassen.

Abgrenzung
der ordnungsrechtlichen
bzw. sozialhilferechtlichen 
Unterbringung

Die Machbarkeitsstudie unterschei-
det bei den institutionell unterge-
brachten Wohnungslosen zwischen
den ordnungsrechtlich unterge-
brachten Wohnungslosen, die vom
zuständigen Ordnungs- oder Woh-
nungsamt durch eine ordnungsrecht-
liche Maßnahme in eine Unterkunft
eingewiesen werden und den durch
sozialhilferechtliche Maßnahmen un-
tergebrachten Wohnungslosen, bei
denen der zuständige Sozialhilfe-
träger im Rahmen der Möglichkei-
ten des BSHG (§§ 11f., 72 BSHG) für
die vorübergehende Unterbringung
(ohne Mietvertrag) aufkommt.

Die Unterscheidung zwischen sozial-
hilferechtlicher Unterbringung und
der Unterbringung nach dem Ord-
nungsbehördengesetz (OBG) ist nur

für die Gemeinden zutreffend. Die
Landschaftsverbände haben nicht
die Möglichkeit, ordnungsrechtliche
Verfügungen zu erlassen; es erfolgt
hier immer eine sozialhilferechtliche
Unterbringung. 

Die Erhebung der Wohnungsnotfälle
wurde nach dem Einweisungs-Prin-
zip durchgeführt. Eine Sonderaus-
wertung zur Überprüfung der Mög-
lichkeit der Doppelerfassung bzgl.
der Grundlage der Unterbringung
(ein Haushalt wird sowohl als ord-
nungsrechtlicher Fall als auch als so-
zialhilferechtlicher Fall gemeldet)
zeigte keinen einzigen doppelten
Fall innerhalb der Gemeinden. Die
Gefahr der Doppelerfassung ist bei
der gewählten Form der Abgren-
zung (Einweisungsprinzip und der
Festlegung einer koordinierenden
Stelle innerhalb der Gemeinde) als
sehr gering anzusehen.

Im Vorfeld der Erhebung wurde in
den Arbeitsgesprächen von den
Kommunalvertretern angemerkt, dass
es eine „sozialhilferechtliche Unter-
bringung“ de facto nicht gibt, da
jede Einweisung nur aufgrund einer
ordnungsrechtlichen Verfügung er-
folge. Trotz dieser Aussage ergab
eine Umfrage bei den an der Tester-
hebung interessierten Gemeinden,
dass mit einem Anteil von 16 % sozi-
alhilferechtlich untergebrachten Haus-
halten/Personen zu rechnen war. Die
Erhebung selbst ergab, dass insge-
samt 25 % der Unterbringungen als
sozialhilferechtliche Unterbringungen
erfolgten, 75 % der Einweisungen
wurden nach OBG eingestuft. Die
Praxis in den Gemeinden war hier
sehr unterschiedlich. Während in ei-
nigen Gemeinden fast alle Haushalte
mit Hilfe einer Verfügung gemäß
OBG eingewiesen worden waren,
betrug in einer anderen Gemeinde
der Anteil der Haushalte, die ord-
nungsrechtlich untergebracht wor-
den waren, nur 8 %. Diese Unter-
schiede weisen auf eine unterschied-
liche Interpretation der Gesetze hin,
die im Zusammenhang mit der Be-
treuung von Wohnungslosen stehen.
So gab eine Gemeinde an, dass ihrer
Auffassung nach Unterbringungen
nach OBG vermieden werden sollen,
andere Gemeinden hingegen vertra-
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ten die Auffassung, dass es keine so-
zialhilferechtliche Unterbringung
gibt, da jede Einweisung automa-
tisch eine Verfügung nach OBG bein-
haltet.

Bei der abschließenden Befragung
der Gemeinden wurde von drei Ge-
meinden angegeben, Schwierigkei-
ten bei der Abgrenzung gehabt zu
haben. Diese Gemeinden stellten
fest, dass der Übergang zwischen
den Rechtsformen fließend sei. Die
anderen 13 Gemeinden hatten keine
Probleme die Rechtsform zu bestim-
men. Neun der sechzehn Gemeinden
sprachen sich dafür aus, auf eine Un-
terscheidung zwischen ordnungs-
rechtlicher und sozialhilferechtlicher
Unterbringung zu verzichten.

Daher sollte eine Trennung der Fra-
gebögen und ein unterschiedliches
Frageprogramm für sozialhilferecht-
liche und ordnungsrechtliche Unter-
bringung unbedingt vermieden wer-
den. Die Art der gesetzlichen Grund-
lage sollte trotzdem erfasst werden,
zum einen um sicherzustellen, dass
auch die sozialhilferechtlichen Fälle
bei der Erhebung nicht vergessen
werden, zum anderen um für zu-
künftige politische Entscheidungen
Analysen über die Praxis und die
Umsetzung der gesetzlichen Vor-
schriften zu ermöglichen.

Notwendigkeit 
einer kontinuierlichen 
Erhebung

Um beurteilen zu können, ob für
eine zukünftige Wohnungsnotfalls-
tatistik eine laufende Erhebung an-
gebracht ist oder ob eine Stich-
tagserhebung sinnvoll wäre, war im
ursprünglichen Konzept eine ab-
schließende Stichtagserhebung vor-
gesehen. Auf diese wurde verzichtet
um die Belastung für die Gemeinden
gering zu halten. Als Ausgleich wur-
de aus den Ergebnissen der laufen-
den Erhebung eine Stichtagserhe-
bung zum 31. Dezember 2001 gene-
riert. Die so entstandenen Ergebnisse
wurden mit den Ergebnissen der
Verlaufserhebung verglichen.

Vergleicht man die Ergebnisse be-
züglich der Fallzahl nach der Unter-
bringungsdauer, sieht man, dass eine
Stichtagserhebung eine geringere
Zahl von Wohnungsnotfällen liefert.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass
die Stichtagserhebung nur die Sicht
auf einen Tag liefert. Die Verlaufser-
hebung enthält alle Wohnungsnot-
fälle, die im Zeitraum vom 1. Januar
2000 bis zum 31. Dezember 2000
mindestens einmal wohnungslos ge-
meldet waren. Die prozentualen Ab-
weichungen einer Stichtagserhe-
bung von einer Verlaufserhebung

werden mit abnehmender Unter-
bringungsdauer deutlich größer.
Liegt der Schwerpunkt einer zukünf-
tigen Erhebung auf den langfristig
untergebrachten Haushalten, liefert
eine Stichtagserhebung annähernd
brauchbare Ergebnisse. Hier lag die
Abweichung bei 20 %, was durch die
unterschiedliche Sichtweise zu erklä-
ren ist. Während die Verlaufserhe-
bung 3 753 Wohnungsnotfälle er-
gab, wurden in der Stichtagserhe-
bung 2 983 Fälle registriert.

Sollen die kurzfristig untergebrach-
ten Haushalte für Untersuchungs-
und Planungszwecke erhoben wer-
den, ist eine Verlaufserhebung un-
verzichtbar. Die kurzfristig unterge-
brachten Haushalte werden bei einer
Stichtagserhebung nicht ausreichend
erkannt. Nur sechs Haushalte mit ei-
ner Unterbringungsdauer von bis zu
drei Tagen wurden in der Stich-
tagserhebung zum 31. 12. 2001 ge-
zählt. In der Verlaufserhebung wur-
den im Laufe eines Jahres 1 018
kurzfristige Unterbringungen bis zu
3 Tagen erfasst. Auf Basis einer Stich-
tagserhebung kann die Problematik
der kurzfristig untergebrachten
Haushalte nicht analysiert werden.

Des Weiteren liefert eine Stich-
tagserhebung nur eine Bestandsauf-
nahme zu einem speziellen Zeit-
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punkt. Daraus ergibt sich, dass tem-
poräre Aussagen, wie zum Beispiel
zur Verweildauer, nur verfälscht
wiedergegeben werden können. Es
wird zwar erkennbar, wie lange ein
Haushalt zum Zeitpunkt der Erhe-
bung bereits wohnungslos war; es
ist jedoch keine Aussage über die
tatsächliche Dauer seiner Woh-
nungslosigkeit möglich. Aussagen
über die tatsächliche Dauer der Un-
terbringung sind nur über eine Ver-
laufserhebung zu ermitteln. Ver-

gleicht man die Unterbringungsdau-
er der Fälle, deren Unterbringung
im Rahmen der laufenden Erhebung
beendet wurde, mit der Unterbrin-
gungsdauer, die eine Stichtagserhe-
bung ergeben würde, so erkennt
man, dass bei einer Stichtagserhe-
bung die kurzfristig untergebrach-
ten Haushalte deutlich unterreprä-
sentiert sind. Betrachtet man nur
die Zahl der Wohnungslosenfälle
aus der laufenden Erhebung mit ei-
ner Angabe zur Beendigung, fehlen

zum Teil die tatsächlich langfristig
untergebrachten Haushalte, da für
diese in der Regel noch keine Been-
digung vorliegt. Im Rahmen einer
laufenden Erhebung ist es jedoch
möglich, mit Hilfe der Haushalte,
deren Unterbringung beendet war,
und der Zahl aller Haushalte zum
Ende eines Erhebungszyklus (hier
31. 12. 2001) eine fundierte Schät-
zung der Verteilung der Unterbrin-
gungsdauer zu berechnen. 

Grafik 3
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Auch unter dem Aspekt der Fluktua-
tion und den daraus resultierenden
Veränderungen der Haushaltsmerk-
male ist eine laufende Erhebung zu
präferieren. Zwar veränderte sich die
Zahl der Wohnungsnotfälle inner-
halb des betrachteten Jahres nicht
gravierend, doch zeigte sich, dass
sich im Schnitt ca. 7,5 % der Fälle pro
Monat veränderten. Vor allen im Be-
reich der kurzfristigen Unterbrin-
gung war die Fluktuation mit 93 %
besonders hoch. Bei der Verweildau-
er „länger als ein Jahr“ wurden kei-
ne Zugänge verzeichnet, da die Test-
erhebung nach einem Jahr beendet
wurde.

Eine Abfrage bei den Gemeinden zur
Abschätzung des Arbeitsaufwandes
einer Stichtagserhebung im Verhält-
nis zu dem Arbeitsaufwand einer
laufenden Erhebung lieferte ein un-
einheitliches Bild. Etwa die Hälfte
der befragten Gemeinden schätzte
den Arbeitsaufwand einer laufenden
Erhebung geringer oder gleich dem
einer Stichtagserhebung ein, wäh-
rend die andere Hälfte einen höhe-
ren Arbeitsaufwand bei einer laufen-
den Erhebung erwartete. Die Ein-
schätzung des Arbeitsaufwandes war
unabhängig von der tatsächlichen
Fallzahl der Wohnungsnotfälle in
den Gemeinden.

Bei einer regelmäßigen Stichtagser-
hebung – alle Fälle, auch die Altfälle,
müssten jährlich neu erhoben werden
 – und einer in den Arbeitsablauf in-
tegrierten laufenden Erhebung – nur
wenn ein Fall ohnehin bearbeitet
werden müsste, würde auch ein Bo-
gen für die Statistik ausgefüllt wer-
den – dürfte sich der Arbeitsaufwand

in der Anfangsphase nur wenig un-
terscheiden. Auf Dauer dürfte eine
eingeführte laufende Erhebung ei-
nen geringeren Gesamtaufwand be-
deuten als eine Stichtagserhebung.
Die anfängliche Basiserhebung, die
nur einmalig durchgeführt werden
würde, bedeutete den gleichen Ar-
beitsaufwand wie eine Stichtagserhe-
bung. Sie ist jedoch nicht jährlich er-
forderlich. Eventuell wäre eine erneu-
te Basiserhebung alle 5 bis 10 Jahre
sinnvoll, um eine neue Grundlage für
die Erhebung zu schaffen und um die
durch die laufende Erhebung aufge-
baute Datenbank zu überprüfen und
zu bereinigen. Auch für die amtliche

Statistik dürfte eine laufende Erhe-
bung kostengünstiger sein, da nur
die Veränderungen und nicht jährlich
alle Wohnungsnotfälle mit allen da-
zugehörigen Angaben neu zu erfas-
sen wären.

Insgesamt ist aufgrund der deutlich
besseren Interpretationsmöglichkei-
ten eine laufende Erhebung einer re-
gelmäßigen Stichtagserhebung vor-
zuziehen.

Ergebnisvergleich mit
der jährlichen Erhebung
über die „Obdachlosigkeit
in Nordrhein-Westfalen“

Zum Stichtag 30. Juni wird jährlich in
Nordrhein-Westfalen eine Erhebung
über die Obdachlosigkeit durchge-
führt. Rechtsgrundlage bildet der
Runderlass „Obdachlosenerhebung“
des Innenministers NRW vom
19. 12. 1973 (SMBl. NRW 2061) in der
geänderten Fassung vom 1. 12. 1977

(MBl. NRW 1977 S. 2089). Berichts-
stellen sind die kreisfreien Städte
und kreisangehörigen Gemeinden
des Landes als örtliche Ordnungsbe-
hörden.

Obdachlos im Sinne dieser Erhebung ist,
• wer ohne Unterkunft ist;
• wem der Verlust seiner ständigen

oder vorübergehenden Unterkunft
unmittelbar bevorsteht;

• wessen Unterkunft nach objekti-
ven Anforderungen derart unzu-
reichend ist, dass sie keinen men-
schenwürdigen Schutz vor den Un-
bilden der Witterung bietet oder
bei Benutzung mit Gefahren ver-
bunden ist und

• wer dabei nach seinen Einkom-
mens-, Vermögens- oder Familien-
verhältnissen sowie aus sonstigen
Gründen nicht in der Lage ist, sich
und seine engsten Angehörigen,
mit denen er gewöhnlich zusam-
menlebt (Ehegatte, Kinder), aus ei-
genen Kräften eine Unterkunft zu
beschaffen.

Obdachlos ist auch, wer ohne eine
Wohnung zu haben, in der vorüber-
gehenden Unterbringung dienenden
(Not-)Unterkunft der öffentlichen
Hand untergebracht oder aufgrund
des § 19 OBG in eine Normalwoh-
nung eingewiesen worden ist.

Obdachlos im Sinne dieser Erhebung
ist nicht,
• wer nicht sesshaft ist und nach sei-

ner Lebensart auch keine Anzei-
chen für eine künftige Sesshaftig-
keit erkennen lässt;

• wer unter einem Wohnungsnot-
stand leidet, weil er aufgrund sei-
nes Gesundheitszustandes, seines
Alters oder anderer Umstände in
Verbindung mit seiner Mittellosig-
keit in den von ihm bewohnten
Räumen unzureichend unterge-
bracht ist;

• wer sich um politisches Asyl in der
Bundesrepublik Deutschland be-
wirbt;

• wer als Aussiedler vorübergehend
untergebracht ist.

Um einen Vergleich der Testerhe-
bung zur Wohnungsnotfallstatistik
mit der Erhebung über die Obdach-
losigkeit zu ermöglichen, wurden die

Durchschnittliche monatliche Fluktuation der Wohnungsnotfälle
im Jahr 2000 nach Unterbringungsdauer

Unterbringungsdauer

Wohnungsnotfälle

Zugänge/Monat Abgänge/Monat

bis 1 Woche 

insgesamt

Anzahl

Anteil an den
Wohnungslosen

je Monat

%

119 94,2

insgesamt

Anzahl

Anteil an den 
Wohnungslosen

je Monat

%

117 92,6
über 1 Woche bis 1 Monat
über 1 Monat bis 1/2 Jahr
über 1/2 Jahr bis 1 Jahr
länger 1 Jahr

60
118

69,7
25,6

49
–

8,8
–

Insgesamt 345 7,5

52
88

60,4
19,1

29
64

5,2
1,9

351 7,6
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Ergebnisse der Testerhebung metho-
disch den Ergebnissen der Obdachlo-
senerhebung angepasst. Hierfür
wurde ein Stichtagsergebnis zum
30. 6. 2000 generiert und die Merk-
malsausprägungen anhand der Aus-
sagen der Obdachlosenstatistik zu-
sammengefasst. Diese Ergebnisse
wurden dann den Ergebnissen der
an der Testerhebung beteiligten Ge-
meinden aus der Erhebung über die
Obdachlosigkeit gegenübergestellt.

Der Vergleich der beiden Erhebun-
gen zeigt, dass die Ergebnisse wie
erwartet nicht gravierend voneinan-
der abweichen. Es zeigen sich keine
Differenzen, die auf erhebungstech-
nische oder konzeptionelle Proble-
me innerhalb der Testerhebung hin-
weisen.

Insgesamt fällt auf, dass die Zahl der
Wohnungslosen in der Testerhebung
insgesamt etwas höher liegt als in

der Erhebung über die Obdachlosig-
keit NRW. Diese Unterschiede treten
vor allem im Bereich der Einperso-
nenhaushalte auf. Ein Grund dafür
dürfte ihre vollständigere Erfassung
im Rahmen der Testerhebung sein.
In der Erhebung über die Obdachlo-
sigkeit NRW werden z. B. die durch
die freien Träger untergebrachten
Haushalte, in der Regel Einpersonen-
haushalte, nicht mit einbezogen. Im
Rahmen der Testerhebung sollte die-
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ser Personenkreis explizit miterho-
ben werden. Dies konnte im Rahmen
der Testerhebung zwar nicht in allen
Gemeinden realisiert werden, gleich-
wohl sind die in einigen Gemeinden
auftretenden Differenzen zu den Er-
gebnissen der Erhebung über die
Obdachlosigkeit in Nordrhein-West-
falen dadurch zu erklären.

Der Vergleich der beiden Erhebun-
gen ergibt, dass es durchaus sinnvoll
ist, die in NRW etablierte Erhebung
über die Obdachlosigkeit NRW durch
eine neukonzipierte Wohnungsnot-
fallstatistik zu ersetzen und auch für
NRW eine laufende Erhebung mit
Auskunftspflicht bei Gemeinden,
Landschaftsverbänden und freien
Trägern einzuführen.

Probleme im Rahmen
der Erfassung der kurzfristig
untergebrachten
Haushalte und Personen

Die Erfassung der Haushalte und Per-
sonen, die bis zu einer Woche unter-
gebracht sind, bereitete Probleme.
Es ist davon auszugehen, dass in der
Regel keine vollständige Erfassung
dieses Personenkreises gewährleistet
werden konnte. Vor allem die Fälle,
die durch die freien Träger unterge-
bracht worden waren, konnten nicht
alle erfasst werden.

Eine Befragung der Gemeinden zum
Umfang der Erfassung der kurzfris-
tig untergebrachten Haushalte er-
gab, dass diese nicht komplett er-
fasst worden waren. Drei Gemein-
den gaben an, die kurzfristig bis zu
einer Woche untergebrachten Haus-
halte im kommunalen Bereich nicht
vollständig erhoben zu haben. In
neun Gemeinden erfolgte die Erfas-
sung dieser Gruppe durch die freien
Träger nicht komplett. Zwei weitere
Gemeinden haben eine Erfassung
der kurzfristig untergebrachten
Haushalte erst ab September reali-
siert. Alle Gemeinden gaben jedoch
an, dass im kommunalen Erhe-
bungsbereich die komplette Erfas-
sung der Haushalte und Personen
erfolgt sei, die vor Eintritt der Woh-
nungslosigkeit ihren Wohnsitz in
der Gemeinde hatten. Für die freien
Träger konnte auch dies nicht
durchgängig gewährleistet werden.
Gründe hierfür sind, dass es zur Zeit
nicht überall üblich ist, die Angaben
der Personen in Übernachtungsein-
richtungen durchgängig zu erfas-
sen. Hierfür besteht auch keine ge-
setzliche Verpflichtung. Zum Teil
wird nur die Zahl der Übernachtun-
gen an die Gemeinden gemeldet.
Ein weiteres Problem stellen Einrich-
tungen wie Frauenhäuser etc. dar,
die zum Schutze ihrer Bewohner
keine personenbezogenen Angaben
an die Gemeinden weiterleiten.

Das Problem der Untererfassung
der kurzzeitig untergebrachten
Wohnungslosen könnte nur gelöst
werden, wenn die Gemeinden und
freien Träger per Gesetz verpflich-
tet würden, zum Zwecke der Statis-
tik die Angaben aller unterge-
brachten Personen, auch bei nur ei-
ner Übernachtung, zu erfassen und
diese Angaben über die Gemeinden
an die statistischen Ämter weiter-
zuleiten.

Problem der Mehrfachfälle

In der Erhebung werden Wohnungs-
notfälle erhoben. Es kann jedoch
sein, dass die selben Personen mehr-
fach zu unterschiedlichen Zeiten
wohnungslos sind oder z. B. eine
betreuende Einrichtung verlassen
und sich in einer anderen Einrich-
tung erneut melden. In diesen Fäl-
len ist es notwendig, Personen, die
mehrmals auftreten, zu erkennen,
da ansonsten die Zahl der woh-
nungslosen Personen überschätzt
wird. Hierbei sind zwei verschiedene
Konstellationen zu unterscheiden,
zum einen die Fälle, die mehrmals
innerhalb einer Gemeinde auftre-
ten, und zum anderen solche, die in
mehreren Gemeinden als Woh-
nungsnotfälle geführt werden. 
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Die Doppelfälle innerhalb der Ge-
meinde führten im Rahmen der
Testerhebung nicht zu Problemen.
Die Gemeinden wurden gebeten,
den Haushalt, der mehrmals institu-
tionell untergebracht wurde, unter
einer Haushaltsnummer zusammen-
zufassen.

Problematisch war das Erkennen von
Doppelfällen zwischen unterschiedli-
chen Gemeinden. Für diese Prüfung
wurden das genaue Geburtsdatum
und das Geschlecht in die Erhebung
integriert. Für Personen gleichen Ge-
burtsdatums und Geschlechtes wur-
den die Daten den 15 betroffenen
Gemeinden mit der Bitte mitgeteilt,
nur für diese Prüfung die Namen der
entsprechenden Personen dem LDS
NRW mitzuteilen. Zwei Gemeinden
teilten mit, dass sie dies aufgrund
von Arbeitsüberlastung nicht ge-
währleisten konnten, eine Gemeinde
lehnte die Nennung der Namen aus
Datenschutzgründen ab. Daher konn-
te im Rahmen der Testerhebung nur
ein Teil der Doppelfälle geklärt wer-
den. Jedoch zeigte sich anhand der
Gemeinden, die sich an der Doppel-
fallprüfung beteiligt hatten, dass
diese bei Lieferung der Namen un-
problematisch durchgeführt werden
konnte.

In ein Gesetz zur Wohnungsnot-
fallstatistik wäre daher die Prüfung

der Doppelfälle mit Lieferung der
Namen der betroffenen Personen
als Hilfsmerkmal zu integrieren.
Dieses Hilfsmerkmal, das für die be-
troffenen Personen von den Ge-
meinden geliefert werden muss,
würde nicht zusammen mit den An-
gaben der Wohnungsnotfallstatis-
tik gespeichert, sondern nach er-
folgtem Abgleich gelöscht.

Unterschiede
zwischen den Gemeinden

Bei der Analyse der Wohnungsnot-
fälle waren zwischen den Gemein-
den große Unterschiede festzustel-
len. So war z. B. die Dauer der Unter-
bringung in den Gemeinden sehr un-
terschiedlich. Die Unterschiede wa-
ren jedoch unabhängig von der Ge-
meindegröße.

Des Weiteren schwankte die Zahl
der Wohnungslosen zwischen den
Gemeinden. Auch hier ist nicht die
Größe der Gemeinde als erklären-
de Variable geeignet. Andere im
Rahmen der Testerhebung unter-
suchte Angaben lieferten hierzu
auch keine Erklärungsansätze.

Laut Aussagen der Gemeinden
spielen bei der Zahl der Woh-
nungslosen andere Faktoren eine
größere Rolle. Für die kurzfristig

untergebrachten Personen soll
z. B. die Infrastruktur wie S-Bahn-
anschluss etc. von Bedeutung sein.
Für längerfristig untergebrachte
Personen sind die Arbeitslosenquo-
ten, die Art der zur Verfügung ste-
henden Unterkünfte etc. als erklä-
rende Variablen zu nennen. Nähe-
re Analysen hierzu waren im Rah-
men dieser Testerhebung, vor al-
lem auf Basis der wenigen beteilig-
ten Gemeinden, nicht möglich. Um
solche Analysen durchführen zu
können, wäre eine Vollerhebung
bei allen Gemeinden und Einrich-
tungen erforderlich. Die Interpre-
tation der Ergebnisse müsste dann
unter Einbeziehung weiterer Be-
gleitinformationen erfolgen.

Auch um eine Angabe der Gesamt-
zahl der Wohnungsnotfälle zu er-
halten, ist eine Vollerhebung uner-
lässlich. Aufgrund der großen
nicht klar strukturierten Unter-
schiede zwischen den Gemeinden
ist eine Hochrechnung der Gesamt-
zahl der Wohnungslosen aus den
Ergebnissen einer Stichprobe von
Gemeinden nicht möglich.

Es ist daher nur eine Vollerhebung
bei allen Gemeinden, den Land-
schaftsverbänden und allen mit
Wohnungsnotfällen betrauten Ein-
richtungen der freien Wohlfahrts-
flege mit Auskunftspflicht sinnvoll.
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Vorschläge
für die Veränderung
des Fragebogens

Im Rahmen dieser Testerhebung
wurde beschlossen, bei den Fragen
zum Grund der Einweisung, zur Art
der Unterbringung und zum Grund
der Beendigung eine offene Positi-
on für Klartextangaben einzufüh-
ren, um diese Kategorien besser
spezifizieren zu können. Anhand
dieser Angaben sollten Vorschläge

für einen endgültigen Fragebogen
einer zukünftigen Erhebung entwi-
ckelt werden. Ein endgültiger Fra-
gebogen sollte zwar unter den o. a.
Fragen als Position eine „sonstige“
Restgröße enthalten, diese sollte
jedoch nicht als offene Frage for-
muliert werden, da die Angaben zu
diesen Positionen sehr heterogen
waren und nur schwer zu sinnvol-
len Kategorien zusammengefasst
werden konnten. Außerdem führ-
ten diese Positionen durch nach-

trägliche Signierarbeiten zu einem
erhöhten Arbeitsaufwand.

Grund der Unterbringung

Die Kategorien „Wohnungsverlust
wegen Mietschulden“, „Wohnungs-
verlust wegen Unzumutbarkeit/
mietwidrigen Gebrauchs“, „Woh-
nungsverlust wegen Unzumutbar-
keit/mietwidrigen Gebrauchs und
Mietschulden“ sollten in jedem Fall
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in dieser Form beibehalten werden.
Auch die Kategorie „Vor der Unter-
bringung bereits ohne Wohnung“
ist unverzichtbar, da diese Katego-
rie mit 2 782 Fällen (= 32,9 %) von
insgesamt 8 452 Fällen die häufigst
genannte Kategorie war. Eine Kate-
gorie „aus unbekanntem Grund“ ist
zwar unbefriedigend, jedoch zeigen
die Ergebnisse, dass eine solche Ka-
tegorie in eine Wohnungsnotfaller-
hebung mit integriert werden muss,
da in 6,2 % der Wohnungsnotfälle
kein Grund für die Wohnungsnot
angegeben werden konnte. Nur in
50 Fällen (= 0,6 %) wurde Kündi-
gung wegen Eigenbedarf als Grund
der Wohnungslosigkeit angegeben.
Trotzdem sollte diese Kategorie er-
halten bleiben, um für die Diskussi-
on der Wohnungslosigkeit „durch
Kündigungen wegen Eigenbedarfs“
diesen Aspekt quantifizieren zu
können.

In diesem Fragenbereich ist die Rest-
größe mit 1 487 Fällen sehr groß. Da-
her ist es notwendig, zusätzliche Ant-
wortkategorien einzuführen. Hier
empfiehlt sich nach Durchsicht der
Nennungen unter sonstiger Unterbrin-
gungsgrund, die Kategorien „beson-
dere soziale Schwierigkeiten“, „Entlas-
sung aus der Haft/Hafturlaub“, „Ent-
lassung aus Krankenhaus, Klinik, Heim
oder sonstiger stationärer Einrich-
tung“ und „(un-)freiwilliger Auszug

aufgrund von familiären/haushaltsin-
ternen Konflikten“ aufzunehmen.
Führt man diese Kategorien mit in die
Untersuchung ein, bleibt noch eine
Restgröße von 525 Haushalten, bei de-
nen es sich jedoch mehr oder minder
um Einzelfälle handelt. Eine sinnvolle
Zusammenfassung in Kategorien ist
hier nicht mehr möglich; z. B. wurde
als Grund „Wohnungsbrand“ (0,3 %),
„Kündigung“ (0,2 %) oder „Durchrei-
se“ (0,1 %) angegeben.

Art der Unterbringung

Die Art der Unterbringung wurde
im Fragebogen sehr detailliert er-
fasst. Daraus resultiert, dass die
Sammelposition „sonstige Unter-
bringung“ unter 2 % (156 Haushal-
te) liegt. Eine Auswertung der
Klartextangaben ergab aber, dass
als zusätzlich Kategorie „Heim
nach §§ 39, 40 BSHG“ aufgenom-
men werden sollte, da 119 Fälle in
diese Kategorie gehören. Die Rest-
größe von 37 Haushalten sind Son-
derformen der einzelnen Gemein-
den und sollten nicht explizit ab-
gefragt werden.

Weiterhin ist zu empfehlen, auf
die Unterscheidung in „mit Ein-
verständnis des Eigentümers“ und
„ohne Einverständnis des Eigentü-
mers“ bei den Kategorien „Einwei-

sung in die alte Wohnung“ und
„Einweisung in eine andere Woh-
nung“ zu verzichten, da im Rah-
men der Erhebung kein Fall be-
kannt geworden ist, in dem die
Einweisung ohne Einverständnis
des Eigentümers erfolgt ist. 

Grund der Beendigung

Von 4 215 Fällen lag eine Angabe
zur Beendigung vor. Beim Grund
der Beendigung fiel auf, dass der
Auszug aus der Unterbringung mit
unbekanntem Aufenthalt domi-
nierte (2 385 Fälle = 56,6 %).

Eine tiefergehende Analyse ergab,
dass es sich bei diesen Haushalten
zu 97,6 % um Einpersonenhaus-
halte handelte. Von diesen waren
78,0 % in Gemeinschaftsunterkünf-
ten und 12,5 % in stationären Ein-
richtungen untergebracht. Bei die-
sen Einpersonenhaushalten dürfte
es sich in vielen Fällen um Nicht-
sesshafte handeln. Diese Kategorie
dürfte aber nur im begrenzten
Maße weiter untersucht und klassi-
fiziert werden können.

Betrachtet man die übrigen Kate-
gorien für den Grund der Beendi-
gung, so fällt auf, dass die Katego-
rie „sonstiger Verbleib“ mit 423
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Fällen auch relativ groß ist. Aus den
Klartextangaben ergibt sich, dass es
sinnvoll ist, die Kategorien „Kündi-
gung aus disziplinarischen Grün-
den“, „Einzug bei Verwandten und
Freunden“, „Unterbringung in
Krankenhaus, Klinik, Heim oder
sonstiger stationärer Einrichtung“
aufzunehmen. In diesem Falle wür-
de nur eine Restgröße von 35 Ein-
zelfällen wie z. B. „mit Drückerko-
lonne“, „Bundeswehr“ oder „Rück-
kehr ins Heimatland“ verbleiben.

Erfahrungen zur Erfassung 
der vorbeugenden
Obdachlosenhilfe

Die Erhebung zur vorbeugenden Ob-
dachlosenhilfe hat zu relativ hetero-
genen Ergebnissen geführt. Aus un-
terschiedlichen Gründen waren nicht
alle Gemeinden bereit, an der Erhe-
bung teilzunehmen. (Eine Gemeinde
nahm nicht an der Erhebung teil, da
nicht alle Wünsche der Gemeinde
zum Inhalt des Erhebungsbogens re-
alisiert werden konnten. Diese Ge-
meinde forderte eine sehr detaillier-

te Erfassung der Beratungsfälle, was
jedoch vom Aufwand her für andere
Gemeinden – vor allem für kleinere –
nicht zu leisten gewesen wäre. Zu-
sätzlich gab die Gemeinde an, dass
bei den freien Trägern Unklarheit
bestände, wie die Bögen auszufüllen
wären. Eine weitere Gemeinde
konnte die Erhebungsbögen nicht
ausfüllen, da zu viele freie Träger in
die vorbeugende Betreuung von
Wohnungsnotfällen involviert wären
und die Ergebnisse innerhalb der Ge-
meinde nicht zusammengeführt wer-
den können. Die dritte Gemeinde
gab an, an der Erhebung zur vorbeu-
genden Obdachlosenhilfe aufgrund
des zu hohen Arbeitsaufwandes
nicht teilnehmen zu können.)

Zwölf Gemeinden haben an der Er-
hebung mit sehr unterschiedlichen
Ergebnissen teilgenommen. Acht Ge-
meinden meldeten im Zuge der ab-
schließenden Befragung der Ge-
meinden, beim Ausfüllen der Frage-
bögen keine Probleme gehabt zu ha-
ben. Sieben dieser Gemeinden hal-
ten die Erhebung in der vorgeschla-
genen Form für praktikabel. Des

Weiteren traten bei einzelnen Ge-
meinden Probleme auf, die für eine
künftige Erhebung ggf. durch vorbe-
reitende oder flankierende Maßnah-
men zu beseitigen wären:
• Eine Gemeinde verneint die Prakti-

kabilität, da im Fragebogen Hin-
weise zur sozialen Situation der Be-
troffenen und zu den bestehenden
regionalen Hilfesystemen fehlen.

• Vier Gemeinden gaben in der ab-
schließenden Befragung an, beim
Ausfüllen der Erhebungsunterla-
gen Schwierigkeiten gehabt zu ha-
ben. Zwei der vier Gemeinden ga-
ben trotz der gravierenden Proble-
me mit dem Fragebogen an, dass
die Erhebung in der vorgeschlage-
nen Form durchgeführt werden
könnte.

• Eine Gemeinde meldete, dass die
abgefragten Daten zu einem erheb-
lichen Umfang nicht erfasst würden. 

• Einer Gemeinde waren die Fragen
zu undifferenziert. 

• Eine Gemeinde hatte mehrere Stel-
len, die in die Erhebung involviert
waren und somit Probleme mit Dop-
pelerfassungen. 

• Eine Gemeinde konnte nicht alle
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Fälle erfassen, da die Fälle vorbeu-
gender Wohnungsnotfallhilfe nicht
zentral gemeldet wurden. 

• Eine Gemeinde konnte für 50 Fälle
keine detaillierten Angaben machen.

Die Analyse der ausgefüllten Quar-
talsfragebögen zur vorbeugenden
Obdachlosenhilfe ergab, dass in den
Gemeinden verschiedenartige Prob-
leme beim Ausfüllen der Fragebögen
aufgetreten sind. In allen Gemein-
den waren Auffälligkeiten zu erken-
nen, die auf Erhebungsprobleme
hindeuten. Sechs Gemeinden konn-
ten nicht alle Fragen beantworten.
Zusätzlich fiel auf, dass die bekannt
gewordenen Fälle im Rahmen der
vorbeugenden Obdachlosenhilfe im
Verhältnis zu den Wohnungsnotfäl-
len selten waren. In zwei Gemeinden
kommen auf weniger als 10 Fälle der
vorbeugenden Obdachlosenhilfe 100
Wohnungsnotfälle. In zwei weiteren
Gemeinden sind es 20 – 25 Fälle pro
100 Wohnungsnotfälle. 

Insgesamt ist zu vermuten, dass im
Bereich der vorbeugenden Obdach-
losenhilfe eine deutliche Untererfas-
sung vorlag. Im Gegensatz dazu hat-
te eine Gemeinde mehr Fälle der
vorbeugenden Obdachlosenhilfe als
Wohnungsnotfälle. 

Die Untersuchung zeigt, dass die
Ergebnisse zwischen den Gemein-
den stark variieren. Dies kann da-
ran liegen, dass die vorbeugende
Obdachlosenhilfe in den Gemein-
den sehr unterschiedlich organi-
siert wird und dass die Ergebnisse
der Gespräche mit den Betroffe-
nen uneinheitlich, zum Teil dezen-
tral oder gar nicht schriftlich fest-
gehalten werden. Ein weiterer
Grund kann sein, dass der Frage-
bogen von den Gemeinden unter-
schiedlich verstanden wurde. Da es
im Bereich der Betreuung der von
Wohnungsnot bedrohten Haushal-
te keine streng festgelegten Re-
geln gibt, die der Problematik

auch sicherlich nicht dienlich wä-
ren, ist die Entwicklung eines ein-
heitlichen Fragebogens, den alle
Gemeinden gleich verstehen und
ohne Probleme ausfüllen können

und der zu einem interpretierba-
ren Länderergebnis führt, nur ein-
geschränkt möglich.

Daher wird empfohlen, auf die Er-
fassung der von Wohnungsnot be-
drohten Haushalte zu verzichten. 

Fazit 
und Zusammenfassung

Die Testerhebung hat ergeben,
dass es grundsätzlich möglich ist,
die Zahl der Wohnungsnotfälle zu
erfassen. Um dies jedoch effektiv
und einheitlich durchführen zu
können, ist es notwendig, dass die
Experten den Begriff „Wohnungs-
notfall“ bzw. „Wohnungslosigkeit“
eindeutig abgrenzen. Diese Defini-
tion muss im Gesetz über eine
Wohnungsnotfallstatistik enthalten
sein. Die im Rahmen der Testerhe-
bung gewählte Definition „ohne
eigenen Mietvertrag“ erwies sich
als nur eingeschränkt geeignet. Sie
wurde von den Gemeinden unter-
schiedlich interpretiert. Die ver-
schiedenen Institutionen waren sich
z. B. nicht einig, ob Personen, die
in Obdachlosenheimen der freien
Wohlfahrtspflege untergebracht
sind, per Definition über einen
Heimvertrag und somit über einen
befristeten Mietvertrag verfügen.

Eine Unterscheidung zwischen „sozi-
alhilferechtlicher“ und „ordnungshil-
ferechtlicher“ Unterbringung erwies
sich erhebungstechnisch als nicht
sinnvoll, da die Abgrenzung zwi-
schen beiden Formen der Unterbrin-
gung nicht trennscharf ist. Alle Woh-
nungsnotfälle sollten mit einem ein-
heitlichen Erhebungsbogen erfasst
werden. Um Analysen zur Rechts-

grundlage der Unterbringung zu er-
möglichen, ist es jedoch sinnvoll, die
rechtliche Grundlage der Unterbrin-
gung im Fragebogen zu erfassen.

Ziel sollte eine laufende Erhebung
sein, da nur diese erlaubt, Aussagen
über die Dauer der Unterbringung zu
ermöglichen. Gleichzeitig kann nur
über eine laufende Erhebung eine
Untererfassung im Bereich der kurz-
fristigen Unterbringung vermieden
werden. Einige Gemeinden gaben
an, dass sie den Aufwand einer lau-
fenden Erhebung tendenziell höher
einschätzen als den einer Stichtagser-
hebung. Insgesamt dürfte für eine
eingeführte laufende Erhebung für
die Gemeinden auf Dauer ein gerin-
gerer Aufwand zu erwarten sein als
für eine jährliche Stichtagserhebung.
Auch für die amtliche Statistik wäre
eine laufende Erhebung auf Dauer
kostengünstiger, da nur die Verände-
rungen erfasst werden müssen. 

Wichtig im Rahmen einer Wohnungs-
notfallstatistik ist, dass die Erhebung
nicht nur bei den Gemeinden durch-
geführt wird, sondern dass die Land-
schaftsverbände oder andere Instituti-
onen, die Wohnungsnotfälle betreu-
en, in die Erhebung integriert wer-
den. Die Erfassung der Wohnungsnot-
fälle, die von freien Trägern betreut
werden, bildet hier eine besondere
Problematik. Es ist notwendig, dass
auch diese Institutionen per Gesetz
verpflichtet werden, an der Erhebung
mitzuwirken, da sonst eine deutliche
Untererfassung der Wohnungsnotfäl-
le zu erwarten ist. Auch für die Ge-
meinden ist eine Erhebung nur mit
Auskunftspflicht sinnvoll, da nur eine
Vollerhebung zu interpretierbaren Er-
gebnissen führt. Aufgrund der stark
gemeindeabhängigen Zahl der Woh-
nungsnotfälle, die von einer Vielzahl
sehr unterschiedlicher Faktoren be-
einflusst wird, ist eine auf einer Stich-
probe basierende Hochrechnung der
Zahl der Wohnungsnotfälle nicht zu-
verlässig möglich.

Um Doppelerfassungen und Koordi-
nationsprobleme zu vermeiden,
muss in jeder Gemeinde eine koordi-
nierende Stelle eingerichtet werden,
die alle Fragebögen, sowohl die der
freien Träger als auch die der Ge-

Anzahl der Gemeinden mit Aussagen zur Durchführbarkeit 
der Erhebung zur vorbeugenden Obdachlosenhilfe

Beantwortung des Fragebogens 
zur vorbeugenden Obdachlosenhilfe

Die Erhebung zur vorbeugenden Obdachlosenhilfe
konnte von ... Gemeinden

durchgeführt werden nicht durchgeführt werden

Keine Probleme bei der Beantwortung
Probleme bei der Beantwortung
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2 2
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meinde sammelt und als zentraler
Ansprechpartner für die Statistik zur
Verfügung steht. Die Wohnungsnot-
fälle, die von den Landschaftsver-
bänden betreut werden, können
entweder über die Gemeinden, in
denen die Einrichtungen angesiedelt
sind, oder zentral über die Land-
schaftsverbände gemeldet werden.
Beide Verfahren führen zu keinen
größeren Problemen.

Probleme im Rahmen der Erhebung
traten bei den kurzfristig unterge-
brachten Personen und Haushalten
auf. Für diese werden die Daten, die
für eine statistische Erfassung benö-
tigt werden, nicht generell erfasst.
Auch dieses Problem ist nur über
eine Auskunftspflicht zu lösen, da
nur so die Institutionen dazu ver-
pflichtet werden können, die Anga-
ben zu dokumentieren. Findet dies
nicht statt, ist eine Erfassung der Per-
sonen, die bis zu einer Woche unter-

gebracht werden, nicht hinreichend
vollständig möglich. 

Um Personen erkennen zu können,
die zu verschiedenen Zeiten in ver-
schiedenen Gemeinden unterge-
bracht werden, und somit Gemeinde
übergreifende Doppelerfassungen zu
vermeiden, ist es unerlässlich, dass
der Name der Person als Hilfsmerk-
mal in der Erhebung erfasst werden
darf. Für Personen, die nicht über das
Geburtsdatum und das Geschlecht
eindeutig identifiziert werden kön-
nen, muss der Name als Hilfsmerkmal
an die statistischen Ämter geliefert
werden. Dieses Hilfsmerkmal ist nach
der Identifikation der Doppelfälle zu
löschen und zu vernichten. Eine Spei-
cherung dieses Merkmals zusammen
mit den Angaben der Wohnungsnot-
fallstatistik ist nicht notwendig.

Der im Rahmen der Testerhebung
eingesetzte Fragebogen kann bis auf

einige kleinere Anpassungen in den
Merkmalsausprägungen, die sich
aufgrund der Klartextangaben erge-
ben haben, für die Erhebung einge-
setzt werden. In einigen Einzelfällen
können Merkmalsausprägungen ent-
fallen, da sie im Rahmen der Tester-
hebung nicht vorkamen. Die Erfas-
sung von Klartextangaben sollte in
einer dauerhaft laufenden Erhebung
vermieden werden, da eine detail-
lierte Analyse solcher Angaben sehr
aufwändig ist, und nach Anpassung
des Frageprogramms nur besondere
Einzelfälle unter der Position „Sons-
tiges“ subsumiert werden.

Zur Erhebung der vorbeugenden Ob-
dachlosenhilfe ist festzustellen, dass
die Empfehlung der Projektgruppe
„Machbarkeitsstudie“, auf eine sol-
che Erhebung zu verzichten, auf Ba-
sis der in der Testerhebung gemach-
ten Erfahrungen bestätigt wird.
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Anpassung der Kreisberechnungen der Bruttowertschöpfung
an das neue Europäische System

Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen

Dipl.-Volkswirt Hans-Jürgen Treeck

Neues Bewertungskonzept

Als herausragende konzeptionelle
Änderung brachte das ESVG 95 in
der Entstehungsrechnung die An-
wendung eines neuen Bewertungs-
konzepts mit sich. Anstatt zu Markt-
preisen müssen nun Produktionswert
und Bruttowertschöpfung zu Her-
stellungspreisen bewertet werden.
Der Herstellungspreis ist nach dem
ESVG 1995 der Betrag, den der Pro-
duzent je Einheit der von ihm produ-
zierten Waren und Dienstleistungen
vom Käufer erhält, ohne die auf die-

se Güter zu zahlenden Gütersteuern,
zuzüglich aller empfangenen Güter-
subventionen. 

Da die Güterwerte nicht zu Herstel-
lungspreisen in den Basisstatistiken er-
fasst werden, lässt sich die zu Herstel-
lungspreisen bewertete Produktion
nicht direkt ermitteln. Daher muss in
den Berechnungen der Produktions-
wert zu Marktpreisen der einzelnen
Wirtschaftsbereiche um den Saldo aus
den Gütersteuern und den Gütersub-
ventionen bereinigt werden. Nach der
bisherigen Regelung waren die Um-
satzsteuer und die Importabgaben als
Teil der Gütersteuern bereits nicht
mehr in der zu Marktpreisen bewerte-
ten Produktion für die einzelnen Wirt-
schaftsbereiche enthalten. Um vom
Marktpreis- auf das Herstellungspreis-
konzept umzusteigen, sind nur noch
die so genannten „Sonstigen Güter-
steuern“ von den Marktpreisen abzu-
ziehen und die „Sonstigen Gütersub-
ventionen“ hinzuzufügen. 

Bei den Sonstigen Gütersteuern han-
delt es sich um die Verbrauchsteuern
(z. B. Mineralöl-, Tabak-, Biersteuer)
und die Verkehrsteuern (z. B. Versi-
cherung-, Wechsel-, staatliche Grund-
erwerbsteuer). 

Das neue Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen aus
dem Jahre 1995 (ESVG 95) hat weit reichende Auswirkungen auf die nationa-
len wie auch auf die regionalen Rechnungen mit sich gebracht. Das ESVG 95
wurde auf der Grundlage einer Ratsverordnung der Europäischen Union allen
Mitgliedstaaten rechtsverbindlich vorgeschrieben. Mit dieser Verordnung soll
die europaweite Harmonisierung der Methodik, Konzepte, Definitionen, Klassi-
fikationen und Verbuchungsregeln sichergestellt werden, damit zur Unterstüt-
zung der EU-Politik zuverlässige und vergleichbare Daten über die Volkswirt-
schaften und Regionen der Mitgliedstaaten zu Verfügung stehen. Nach Ab-
schluss der Revisionsarbeiten für die Ebene der Bundesländer konnten nun
auch die aus den Landeswerten abgeleiteten Kreisergebnisse an das neue euro-
päische System angepasst werden. Zusätzlich sind die Schlüsselgrößen, die die
regionale Verteilung der Wertschöpfung bestimmen, überarbeitet worden.

Für die Kreise und kreisfreien Städte Nordrhein-Westfalens stehen nun Ergeb-
nisse für die Berichtsjahre ab 1991 zur Verfügung, die untereinander voll ver-
gleichbar sind. Häufig werden von Datenkonsumenten Zahlen für einen län-
geren Zeitraum benötigt. Daher wäre es wünschenswert gewesen, auch die
Jahre vor 1991 anzupassen. Dies war jedoch nicht möglich, weil die zu regio-
nalisierenden Landeswerte vorerst nur rückwirkend bis 1991 revidiert worden
sind.

Im Rahmen dieser Ausführungen soll dem Datennutzer deutlich gemacht wer-
den, welche Konsequenzen die Einführung des neuen ESVG auf die Kreisbe-
rechnungen der Bruttowertschöpfung gehabt haben. Dabei geht es u.a. um
konzeptionelle und wirtschaftssystematische Änderungen und um den erneu-
ten Nachweis des Bruttoinlandsprodukts für die Kreise und kreisfreien Städte.
Außerdem wird ausführlich die Berechnungsmethodik erläutert. Abschließend
werden die Auswirkungen der Revision auf die Berechnungsergebnisse unter-
sucht.

Übergang von der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
auf die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen

Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen je Wirtschaftsbereich

– Sonstige Gütersteuern 

Verbrauchsteuern (z. B. Mineralöl-, Tabak-, Biersteuer)

Verkehrsteuern (z. B. Versicherung-, Wechsel-,
staatliche Grunderwerbsteuer)

+ Sonstige Gütersubventionen

= Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen je Wirtschaftsbereich
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Wegfall der
Bruttowertschöpfung
zu Faktorkosten

Bisher wurde zusätzlich zu den jährli-
chen Kreisergebnissen der Brutto-
wertschöpfung zu Marktpreisen in
zweijährlichem Rhythmus die Brutto-
wertschöpfung zu Faktorkosten auf
Kreisebene ermittelt. Die Bruttowert-
schöpfung zu Faktorkosten ergab
sich durch Abzug der Produktions-
steuern von der Bruttowertschöp-
fung zu Marktpreisen sowie durch
Hinzufügen der Subventionen.

Die Berechnung der Bruttowert-
schöpfung zu Faktorkosten war wich-
tig, weil besonders die Verbrauchs-
teuern als Teil der Produktionssteu-
ern zu regionalen Verzerrungen der
Bruttowertschöpfung zu Marktprei-
sen führen konnten. Die regional
starke Konzentration der diesen Steu-
ern zugrunde liegenden Produktion
machte sich vor allem an den Raffine-
riestandorten bemerkbar. Dort konn-
te die durch das hohe Mineralölsteu-
eraufkommen überhöhte Bruttowert-
schöpfung zu Marktpreisen bei der
Analyse der Ergebnisse leicht zu fal-
schen Schlussfolgerungen führen.

Durch den Übergang auf die Brutto-
wertschöpfung zu Herstellungsprei-
sen entfällt die Notwendigkeit der
Berechnung einer Bruttowertschöp-
fung zu Faktorkosten, da die Brutto-
wertschöpfung zu Herstellungsprei-
sen nun die Wirtschaftskraft der Re-
gionen ohne die störenden Einflüsse
der Verbrauchsteuern wirklichkeits-
getreuer abbildet.

Theoretisch kann die Bruttowert-
schöpfung zu Faktorkosten auch
nach dem ESVG 1995 berechnet wer-
den, indem von der Bruttowert-
schöpfung zu Herstellungspreisen
die sonstigen Produktionsabgaben
(abzüglich sonstige Subventionen)
subtrahiert werden. Wegen ihrer Be-
deutungslosigkeit wird die Brutto-
wertschöpfung zu Faktorkosten im
neuen ESVG nicht dargestellt.

Das ESVG 1995 bringt nicht nur die
Verbesserung mit sich, dass bei den
Kreisberechnungen der Bruttowert-
schöpfung anstelle von zwei Aggrega-

ten nur noch ein einziges berechnet
zu werden braucht. Darüber hinaus
sind bei der Bruttowertschöpfung zu
Herstellungspreisen nun auch die
Wirtschaftsbereichsergebnisse um die
o. a. Steuern bereinigt. Bei der frühe-
ren Bruttowertschöpfung zu Faktor-
kosten konnten die Ergebnisse auf-
grund der methodischen Unsicherhei-
ten nur unaufgegliedert nachgewie-
sen werden.

Übergang auf das
Bruttoinlandsprodukt (BIP)
zu Marktpreisen

Der Arbeitskreis „Volkswirtschaftli-
che Gesamtrechnungen der Länder“,
dem auch das LDS NRW angehört,
hatte das BIP der Kreise und kreis-
freien Städte nur bis zur Revision
1983 berechnet, weil für einen wei-
teren Nachweis regionalspezifische
Informationen über die damals neu
eingeführten Bereinigungsposten
zwischen Bruttowertschöpfung und
BIP fehlten. Der o. a. Arbeitskreis hat
nun beschlossen, die Berechnung des
BIP für die Kreise und kreisfreien
Städte aller Bundesländer wieder
aufzunehmen. Dies erleichtert vor
dem Hintergrund unterschiedlicher
Bewertungskonzepte von Brutto-
wertschöpfung und BIP die Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse zwi-
schen den Länder- und Bundeszah-
len. Außerdem verwendet die EU
Kreisergebnisse des BIP pro Kopf für
Zwecke ihrer Regional- und Struktur-
politik.

Als Folge des neuen Bewertungskon-
zepts hat sich auch der Übergang
von der Bruttowertschöpfung auf
das BIP geändert. Ausgangspunkt ist
nun die Bruttowertschöpfung zu
Herstellungspreisen aller Wirtschafts-
bereiche. Zunächst wird – wie bisher
 – die „Unterstellte Bankgebühr“ ab-
gezogen, die früher als „Unterstellte
Entgelte für Bankdienstleistungen“
bezeichnet wurde. Anstatt der frü-
heren Bereinigungsposten „Nichtab-
zugsfähige Umsatzsteuer“ und „Ein-
fuhrabgaben“ werden jetzt die Gü-
tersteuern zur Bruttowertschöpfung
zu Herstellungspreisen pauschal hin-
zugefügt und die Gütersubventio-
nen abgezogen. Dadurch ist das
Bruttoinlandsprodukt weiterhin zu
Marktpreisen bewertet.

Die Regionalisierung der Bereini-
gungsposten zwischen der Brutto-
wertschöpfung zu Herstellungsprei-
sen und dem Bruttoinlandsprodukt
zu Marktpreisen folgt den Empfeh-
lungen des Methodik-Handbuchs
„Bruttowertschöpfung und Brutto-
anlageinvestitionen nach Wirt-
schaftsbereichen“, das vom Statisti-
schen Amt der EU (Eurostat) heraus-
gegeben worden ist. Danach werden
die Landeswerte der Bereinigungs-
posten in demselben Verhältnis auf
die Kreise und kreisfreien Städte auf-
geteilt wie die unbereinigte Brutto-
wertschöpfung aller Wirtschaftsbe-
reiche in diesen Gebietseinheiten zu-
einander stehen. In gleicher Weise
werden auch die Bundeswerte der
Bereinigungsposten auf die Bundes-
länder geschlüsselt. Dieses Verfahren
führt dazu, dass vor allem die Ver-

Übergang auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP)

ESVG 95

Bruttowertschöpfung zu 

   Herstellungspreisen aller 

   Wirtschaftsbereiche (unbereinigt)

– unterstellte Bankgebühr       

= Bruttowertschöpfung zu 

   Herstellungspreisen aller 

   Wirtschaftsbereiche (bereinigt)

+ Gütersteuern

– Gütersubventionen     

= BIP zu Marktpreisen

Früheres ESVG

Bruttowertschöpfung zu 

   Marktpreisen aller 

   Wirtschaftsbereiche (unbereinigt)

– unterstellte Entgelte für 

Bankdienstleistungen

= Bruttowertschöpfung zu 

   Marktpreisen aller 

   Wirtschaftsbereiche (bereinigt)

+ Einfuhrabgaben

+ Nichtabziehbare Umsatzsteuer

= BIP zu Marktpreisen
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brauchsteuern, die zunächst von der
Bruttowertschöpfung der entspre-
chenden Wirtschaftsbereiche eines
Landes abgezogen worden sind, in
diesem Land nicht in derselben Höhe
wieder der Gesamtwertschöpfung
hinzugefügt werden. Durch die Regi-
onalisierung mit der Bruttowert-
schöpfung aller Bereiche werden sie
relativ gleichmäßig auf alle Länder
verteilt. Dadurch ist auch der Ver-
gleich des BIP der kreisfreien Städte
und Kreise nicht durch die in Wirk-
lichkeit unterschiedlich hohe regio-
nale Belastung mit Verbrauchsteuern
beeinträchtigt.

Der zahlenmäßige Unterschied zwi-
schen der Bruttowertschöpfung zu
Herstellungspreisen und dem BIP zu
Marktpreisen, in dem sich der Saldo
aus den Gütersteuern und den Gü-
tersubventionen sowie der un-
terstellten Bankgebühr ausdrückt,
wird auf Kreisebene nicht separat
nachgewiesen, da er für sich nicht in-
terpretierbar ist.

Neue Wirtschaftsbereiche

Im Rahmen der Revisionsarbeiten
mussten die Berechnungen auf die
europäische Klassifikation der Wirt-
schaftszweige NACE Rev. 1 (WZ 93 in
der deutschen Fassung) umgestellt
werden. Intern werden die Kreiser-
gebnisse weiterhin in tiefer Wirt-
schaftsbereichsgliederung berechnet
(s. u.). Die Anzahl der jetzt veröf-
fentlichten, zusammengefassten
Wirtschaftsbereiche ab Berichtsjahr
1996 ist im Vergleich mit den alten
Bereichen gleich geblieben. Inhalt-
lich haben sich vor allem die Dienst-
leistungsbereiche stark geändert.
Nach dem neuen Konzept der NACE
Rev. 1, das sich an der Art der Tätig-
keit einer Wirtschaftseinheit orien-
tiert, können in einem Wirtschafts-
bereich die Angaben von Wirt-
schaftseinheiten verschiedener Sek-
toren enthalten sein. Daher gibt es
nicht mehr den alten Bereich „Staat,
private Haushalte, private Organisa-
tionen ohne Erwerbszweck“. An sei-
ner Stelle wurde zunächst der eng
abgegrenzte Bereich „Öffentliche
Verwaltung, Verteidigung, Sozialver-
sicherung“ als Darunter-Position des

zusammengefassten großen Bereichs
„Finanzierung, Vermietung, Unter-
nehmensdienstleister, öffentliche
und private Dienstleister“ veröffent-
licht. Nun hat der Arbeitskreis
„Volkswirtschaftliche Gesamtrech-
nungen der Länder“ beschlossen,
diese Gliederung aufzugeben und
die beiden Bereiche „Finanzierung,
Vermietung, Unternehmensdienst-
leister“ und „Öffentliche und private
Dienstleister“ separat nachzuweisen.
Dies passt sich besser an die Gliede-
rungsebene der NACE Rev. 1 an.

Der frühere Bereich „Handel und
Verkehr“ ist jetzt um das Gastgewer-
be, das den Dienstleistungsunterneh-
men zugeordnet war, erweitert. Das
Verarbeitende Gewerbe hat sich
zwar von der Bezeichnung her nicht
verändert. Es ist aber jetzt inhaltlich
anders abgegrenzt. So gehört z. B.

die Gewinnung von Steinen und Er-
den nicht mehr dazu. Dieser Bereich
ist nach der NACE Rev. 1 mit dem
Bergbau zusammengefasst. Die Re-
paraturbereiche sind in den Handel
übergewechselt und das Verlagsge-
werbe ist neu zum Verarbeitenden
Gewerbe hinzugekommen.

Rückrechnung
der Ergebnisse

Da die Landesergebnisse rückwir-
kend bis zum Berichtsjahr 1991 auf
das neue ESVG 95 umgestellt wor-
den sind, konnte dies auch nur für
dieselbe Zeitreihe bei den Kreisbe-
rechnungen nachvollzogen werden.

Die Überarbeitung der Ergebnisse
für die Berichtsjahre vor 1996 berei-
tete vor allem große Schwierigkei-
ten, weil hierfür die Ausgangsdaten
mit wenigen Ausnahmen nur nach
der alten WZ 79 zur Verfügung stan-
den. Aus diesem Grunde musste für
die Jahre 1991 bis 1995 ein behelfs-
mäßiges Rückschreibungsverfahren
angewandt werden. Hierbei wurden
die neuen Ergebnisse für 1996 mit
Hilfe der Veränderungsraten der al-
ten Ergebnisse auf die Vorjahre nach
Wirtschaftsbereichen zurückgerech-

net. Dazu mussten die Wirtschaftsbe-
reiche in etwa vergleichbar sein. Dies
war nur in sehr grober Gliederung
nach vier zusammengefassten Berei-
chen möglich. Wegen der Vermi-
schung von staatlichen und privaten
Aktivitäten innerhalb der neuen Be-
reiche konnten die gesamten Dienst-

leistungsbereiche von Finanzierung,
Vermietung, Dienstleistungen für Un-
ternehmen bis hin zu den öffentli-
chen und privaten Dienstleistern nur
als ein einziger Bereich zurückge-
schrieben werden. Die eingeschränk-
ten Möglichkeiten zur Umstellung der
Ergebnisse 1991 bis 1995 auf die neue
Wirtschaftszweigsystematik haben
dazu geführt, dass die neuen Ergeb-
nisse für diese Jahre nur nach drei zu-
sammengefassten Wirtschaftsberei-
chen veröffentlicht werden konnten.

EU-Lieferprogramm

Für die Zwecke der EU sind neben
nationalen Ergebnissen auch Regio-

Veröffentlichungsbereiche der Bruttowertschöpfung 
zu Herstellungspreisen ab  Berichtsjahr 1996

1. Land- und Forstwirtschaft; Fischerei

2. Produzierendes Gewerbe

3. Darunter Verarbeitendes Gewerbe

4. Handel, Gastgewerbe und Verkehr

5. Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister

6. Öffentliche und private Dienstleister

Veröffentlichungsbereiche der Bruttowertschöpfung zu 
Herstellungspreisen für die Berichtsjahre 1991 bis 1995

1. Land- und Forstwirtschaft; Fischerei

2. Produzierendes Gewerbe

3. Dienstleistungsbereiche
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nalwerte der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen an Eurostat in
Luxemburg zu übermitteln. Die Lie-
ferungen sind Bestandteil der ESVG-
Verordnung und damit rechtsver-
bindlich. 

Für ihre Regionalpolitik braucht die
EU Ergebnisse in feiner regionaler
Differenzierung. Daher gehören
zum Lieferprogramm Tabellen mit
Ergebnissen der verschiedensten Ag-
gregate der Drei-Seiten-Rechnung
für Regierungsbezirke einerseits und
für Kreise und kreisfreie Städte an-
dererseits. Auf der Ebene der Kreise
und kreisfreien Städte ist die Brutto-
wertschöpfung zu Herstellungsprei-
sen nach den drei stark zusam-
mengefassten Wirtschaftsbereichen
„Land- und Forstwirtschaft, Fische-
rei“, „Produzierendes Gewerbe“
und „Dienstleistungsbereiche“ zu
liefern. Die Erfüllung dieser Anfor-
derung bereitet keine Probleme.
Nach der jetzigen Verfahrensweise
können die Kreisergebnisse jedoch
nicht – wie gefordert – 24 Monate
nach dem Berichtsjahr vorgelegt
werden. Dies liegt daran, dass die
auf die Gebiete aufzuteilenden
Landesergebnisse aus der Originär-
berechnung nicht rechtzeitig genug
fertiggestellt werden. Aus diesem
Grunde ist geplant, zunächst eine
vorläufige Kreisberechnung durch-
zuführen. Sie soll auf den erheblich
früher vorliegenden Landesergebnis-
sen der 3. Fortschreibung der Brutto-
wertschöpfung zu Herstellungsprei-
sen aufsetzen.

Für die Regierungsbezirke sind u. a.
Angaben zur Bruttowertschöpfung
nach 17 Wirtschaftsbereichen bereit-
zustellen. Dies ist der regionalen
VGR zur Zeit nicht möglich. Die
Schwierigkeit ist hierbei, dass Ergeb-
nisse für Regierungsbezirke nur im
Rahmen der Kreisberechnungen als
Zusammenfassung der zugehörigen
Kreisergebnisse errechnet werden
können. Damit unterliegen die Re-
gierungsbezirksergebnisse von der
Datenbasis her denselben Einschrän-
kungen wie die Kreiswerte. Aller-
dings wird die Qualität der Regie-
rungsbezirksergebnisse etwas besser
sein, weil auf dieser Ebene ein Feh-
lerausgleich stärker zum Tragen

kommen dürfte als bei den kleineren
Kreisen. Aufgrund des relativ großen
Unsicherheitsbereichs der Ergebnisse
wird von der regionalen VGR gegen-
wärtig ein Nachweis der Regierungs-
bezirksergebnisse in der geforderten
Wirtschaftsbereichstiefe nicht für
vertretbar gehalten. Da das gesamte
Lieferprogramm sehr umfassend ist
und nicht sofort vollständig erfüllt
werden kann, gesteht Eurostat den
Mitgliedstaaten Ausnahmen bis zum
Jahr 2005 zu. Hinsichtlich der Regie-
rungsbezirksergebnisse der Brutto-
wertschöpfung akzeptiert Eurostat,
dass bis zu diesem Jahr nur Ergebnis-
se für Bundesländer geliefert wer-
den brauchen, und diese nur nach 6
Wirtschaftsbereichen (Land- und Forst-
wirtschaft, Fischerei; Produzierendes
Gewerbe ohne Baugewerbe; Bauge-
werbe; Handel, Gastgewerbe und
Verkehr; Finanzierung, Vermietung
und Unternehmensdienstleistungen;
Öffentliche und private Dienstleis-
ter).

Bezugsgrößen

Damit die Regionen nach ihrer Wirt-
schaftskraft untereinander vergli-
chen werden können, wird der Ein-
fluss der unterschiedlichen Gebiets-
größen ausgeschaltet. Dazu werden
Bezugszahlen herangezogen und
Pro-Kopf-Werte des BIP errechnet.
Das Statistische Amt der Europäi-
schen Gemeinschaften legt dem BIP
der Regionen die Einwohnerzahlen
zugrunde. Dies ist jedoch problema-
tisch. Das BIP wird in vielen Regio-
nen nicht allein durch die Aktivitä-
ten der in dieser Region ansässigen
Einwohner erwirtschaftet. Vielmehr
kommen Einpendler in die Region
hinein und tragen zum heimischen
Produktionsergebnis bei. Auspend-
ler erhöhen das BIP in anderen Regi-
onen. Dadurch wird bei Verwen-
dung dieser Bezugsgröße die Wirt-
schaftskraft in Regionen mit hohem
Überschuss an Einpendlern gegen-
über den Auspendlern – wie z. B.
Köln oder Düsseldorf – überschätzt,
in Regionen mit hohem Auspendler-
überschuss – wie z. B. Rhein-Sieg-
Kreis oder Kreis Aachen – unter-
schätzt. 

Da das BIP nach dem Inlandskonzept
abgegrenzt ist, eignet sich eher eine
inlandsbezogene Bezugsgröße. Hier
bieten sich die Erwerbstätigen im In-
land an, die vom Arbeitskreis „Er-
werbstätigenrechnung“ ermittelt
werden. Die Erwerbstätigenzahlen
bzw. das auf dieser Grundlage be-
rechnete Arbeitnehmerentgelt wer-
den auch in einigen Wirtschaftsbe-
reichen zur Aufteilung der Brutto-
wertschöpfung auf die Regionen
verwendet (s. u.). Der Arbeitskreis
berechnet die Zahlen getrennt nach
Selbstständigen, Arbeiter(inne)n und
Angestellten, Beamtinnen und Be-
amten sowie geringfügig Beschäftig-
ten in tiefer Wirtschaftsbereichsglie-
derung. Datenbasis sind in erster Li-
nie die Unterlagen der Bundesan-
stalt für Arbeit über die sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten. Zur
Ermittlung der Selbstständigen wird
in der Regel unterstellt, dass die An-
zahl der Betriebe der Anzahl der
Selbstständigen entspricht. Angaben
über die Beamtinnen und Beamten
liefert die Personalstandstatistik im
öffentlichen Dienst.

Berechnungsmethoden

Im Zuge der Anpassung der Kreisbe-
rechnungen der Bruttowertschöp-
fung an das ESVG 95 wurden auch
die Berechnungsmethoden überar-
beitet. Dies war vor allem wegen der
neuen Dienstleistungsbereiche not-
wendig. Die Ausführungen be-
schränken sich hier nicht allein auf
die Änderungen. Dem Leser soll ein
Gesamtüberblick über die in den ein-
zelnen Wirtschaftbereichen verwen-
deten Schlüsselmethoden vermittelt
werden. Durch die Kenntnis der Be-
rechnungsgrundlagen wird ihm die
Beurteilung der Ergebnisqualität er-
leichtert. Es ist jedoch dabei zu be-
denken, dass nicht nur die Kreisme-
thoden darüber entscheiden, inwie-
weit die Kreisergebnisse fundiert
sind. Auch die Qualität der Landeser-
gebnisse, die mit Hilfe der Kreisme-
thoden auf die Gebiete verteilt wer-
den, wirkt sich auf Ergebnisse aus.

Für die Landwirtschaft gibt es die
jährlich im Rahmen der Landwirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen vom
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Statistischen Landesamt Baden-
Württemberg ermittelte Bruttowert-
schöpfung zu Herstellungspreisen
für Regierungsbezirke. Diese Werte
können mit den Standardbe-
triebseinkommen aus der Agrar-
strukturerhebung (Totalerhebung)
auf die Kreise und kreisfreien Städte
aufgeteilt werden. Im Bereich Forst-
wirtschaft werden direkt die Lan-
deswerte der Bruttowertschöpfung
mit den Standardbetriebseinkom-
men der Kreise und kreisfreien Städ-
te geschlüsselt. Früher fielen die
Kreiszahlen im Rahmen der Agrarbe-
richterstattung nur in vierjährlichen
Abständen an. Seit dem Berichtsjahr
1999 gibt es sie zweijährlich. Bei den
Berechnungen werden in den Zwi-
schenjahren die Gewichte der Kreise
innerhalb der Regierungsbezirke
bzw. bei der Forstwirtschaft inner-
halb des Landes konstant gehalten. 

Im Produzierenden Gewerbe – mit
Ausnahme des Ausbaugewerbes –
kann die Bruttowertschöpfung zu
Herstellungspreisen für die Kreise
und kreisfreien Städte zum großen
Teil direkt ermittelt werden; und
zwar grundsätzlich nach demselben
Verfahren wie in der Länderrech-
nung. Hauptpfeiler der Berechnun-
gen sind die Kostenstrukturerhebun-
gen. Aus den dort nachgewiesenen
Angaben wird die Bruttowertschöp-
fung für jedes einzelne Unterneh-
men ermittelt. Da es keine Wert-
schöpfungsergebnisse für örtliche
Einheiten gibt, muss die Wertschöp-
fung für die sog. „Mehrbetriebsun-
ternehmen“ auf diejenigen Regio-
nen verteilt werden, in denen diese
Unternehmen Zweigniederlassungen
haben. Dies geschieht mit Hilfe ge-
eigneter betriebsbezogener Größen.
Darüber hinaus handelt es sich bei
den Kostenstrukturerhebungen im
Bergbau, Gewinnung von Steinen
und Erden und im Verarbeitenden
Gewerbe sowie im Baugewerbe um
Stichprobenerhebungen, die weder
für die Bundesländer noch für die
Kreise und kreisfreien Städte reprä-
sentativ sind. Daher müssen die Wer-
te für die nicht durch die Kosten-
strukturerhebungen erfassten Wirt-
schaftseinheiten hinzugeschätzt wer-
den. 

In den Wirtschaftsbereichen Berg-
bau und Gewinnung von Steinen
und Erden sowie Verarbeitendes
Gewerbe wird die Bruttowertschöp-
fung aus der Kostenstrukturerhe-
bung zunächst an die neuen Kon-
zepte des ESVG 95 angepasst, indem
sie z. B. um die Verbrauchsteuern
vermindert wird. Diese Steuern kön-
nen ebenfalls der Kostenstrukturer-
hebung entnommen werden. Keine
Informationen liegen dagegen für
die Sonstigen Gütersubventionen
vor. Sie werden am Ende des Re-
chenprozesses den Gesamtwerten
aus anderen Quellen zugefügt. 

Die Produktionsfaktoren Arbeit und
Kapital können regional mit unter-
schiedlichem Einsatzverhältnis am
Produktionsergebnis beteiligt sein.
Daher wird die Bruttowertschöpfung
jedes Mehrbetriebsunternehmens vor
der Verteilung auf die zugehörigen
Betriebe in einen arbeits- und einen
kapitalbezogenen Teil aufgespal-
ten. Dies geschieht nach dem Ver-
hältnis, in dem die Bruttolöhne, -ge-
hälter und Sozialkosten (arbeitsbezo-
gene Merkmale) zu den verbrauchs-
bedingten Abschreibungen auf Sach-
anlagen und Fremdkapitalzinsen (ka-
pitalbezogene Merkmale) des Mehr-
betriebsunternehmens aus der Kos-
tenstrukturerhebung stehen.

Anschließend wird die arbeitsbezo-
gene Bruttowertschöpfung des
Mehrbetriebsunternehmens nach
dem Verhältnis auf die Zweigbetrie-
be aufgeteilt, in dem die Löhne und
Gehälter dieser Betriebe aus dem
Monatsbericht zueinander stehen.
Analog zur Verteilung der arbeitsbe-
zogenen Bruttowertschöpfung wird
bei der kapitalbezogenen Brutto-
wertschöpfung des Mehrbetriebsun-
ternehmens verfahren. Dieser Teil
der Wertschöpfung wird mit den
Bruttoanlageinvestitionen aus der
jährlichen Investitionserhebung auf
die Zweigbetriebe aufgeteilt. Damit
sie den betrieblichen Kapitaleinsatz
repräsentieren, werden die Brutto-
anlageinvestitionen der Betriebe für
den jeweils letzten Zeitraum von 10
Jahren aufsummiert. 

Die kapitalbezogene Bruttowert-
schöpfung der Mehrbetriebsunter-

nehmen wird in dem Wirtschaftsbe-
reich „Tabakverarbeitung“ sowie in
dem Teilbereich „Mineralölverarbei-
tung“ nicht mit den Bruttoanlagein-
vestitionen regionalisiert. In der Ta-
bakverarbeitung wird sie aufgrund
der dort besonderen Strukturen mit
dem Produktionswert des Bereichs
aus der vierteljährlichen Produkti-
onserhebung auf die Zweigbetriebe
verteilt und im Teilbereich Mineral-
ölverarbeitung mit der Raffinerie-
produktion nach Angaben des Mine-
ralölwirtschaftsverbandes. 

Die dargestellte differenzierte Ver-
teilung der Wertschöpfung der
Mehrbetriebsunternehmen nach Ar-
beit und Kapital entspricht voll den
Anforderungen des Statistischen
Amts der Europäischen Gemeinschaf-
ten. Allerdings lässt sich dieses Ver-
fahren nicht auf alle Unternehmen
anwenden, weil die Kostenstruktu-
rerhebung nur eine Stichprobe von
Unternehmen mit 20 und mehr täti-
gen Personen ist. Die Bruttowert-
schöpfung der nicht erfassten Wirt-
schaftseinheiten wird anhand aggre-
gierter Daten über den Produktions-
wert  und die Vorleistungen berech-
net. Dabei werden die Umsätze, die
hier gleichzeitig den Produktions-
wert bilden, verschiedenen Quellen
entnommen. Zunächst werden die
Umsätze der nicht in der Kosten-
strukturerhebung erfassten Mehrbe-
triebsunternehmen aus dem Jahres-
bericht für Mehrbetriebsunterneh-
men mit den Anteilen der Zweigbe-
triebe an den Löhnen und Gehältern
aus dem Monatsbericht für Betriebe
regional abgegrenzt und dann mit
den Umsätzen der Einbetriebsunter-
nehmen aus dem Monatsbericht zu-
sammengeführt. Die aggregierten
Umsätze für die Kleinbetriebe liefern
der Industriebericht für Kleinbetrie-
be und die vierteljährliche Hand-
werksberichterstattung. Die so er-
mittelten Umsätze der nicht in der
Kostenstrukturerhebung erfassten
Wirtschaftseinheiten werden an-
schließend – gemäß Vorschrift des
ESVG 95 – um den Wert der von den
Wirtschaftseinheiten eingekauften
Handelsware vermindert. 

Für die Vorleistungen der nicht in
der Kostenstrukturerhebung erfass-
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Übersicht über das Berechnungsverfahren  der Bruttowertschöpfung 
zu Herstellungspreisen auf Kreisebene

Wirtschaftsbereich Schlüsselgröße Datenquelle

Land- und Forstwirtschaft

Bergbau und Gewinnung
von Steinen und Erden,
Verarbeitendes Gewerbe

Bruttowertschöpfung zu
Herstellungspreisen,
Standardbetriebseinkommen

Landwirtschaftliche
Gesamtrechnung, 
Agrarberichterstattung

Bruttowertschöpfung
zu Herstellungspreisen

Kostenstrukturerhebung, Monats-
bericht für Betriebe, Investitionser-
hebung für Betriebe, Industriebericht
für  Kleinbetriebe, Handwerksbericht-
erstattung, Handwerkszählung

Energie- und Wasserversorgung

Bauhauptgewerbe

Bruttowertschöpfung 
zu Herstellungspreisen

Kostenstruktur- und Jahreserhebung,
Monatsbericht für Betriebe, Monats-
bericht über die öffentliche Elektrizi-
tätsversorgung, Angaben der Arbeits-
gemeinschaft Fernwärme

Bruttowertschöpfung zu
Herstellungspreisen

Kostenstrukturerhebung, Jahres- 
und Investitionserhebung, 
Monatsbericht, Totalerhebung

Ausbaugewerbe

Handel und Gastgewerbe

Erwerbstätige Erwerbstätigenrechnung

Umsatz, fortgeschrieben mit
Erwerbstätigenzahlen

Handels- und Gaststättenzählung,
Erwerbstätigenrechnung

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kredit- und Versicherungsgewerbe

Erwerbstätige Erwerbstätigenrechnung

Erwerbstätige Erwerbstätigenrechnung

Grundstücks- und Wohnungswesen, 
ohne Vermietung von eigenen 
Wohngebäuden und Wohnungen

Vermietung von eigenen Wohn-
gebäuden und Wohnungen

Umsatz Umsatzsteuerstatistik

Wohnfläche Statistik des Gebäude- und
Wohnungsbestands

Vermietung beweglicher Sachen,
Datenverarbeitung und Datenbanken,
Erbringung von Dienstleistungen
überwiegend für Unternehmen

Forschung und Entwicklung

Arbeitnehmerentgelt, Umsatz
(Einkommensansatz)

Kreisberechnung des Arbeitnehmer-
entgelts, Umsatzsteuerstatistik

Arbeitnehmerentgelt Kreisberechnung des Arbeit-
nehmerentgelts

Öffentliche Verwaltung, Sozialver-
sicherung

Verteidigung

Erwerbstätige Erwerbstätigenrechnung

Personalausgaben für Soldaten und
Zivilbedienstete der Bundeswehr

Angaben des Bundesverteidigungs-
ministeriums

Gesundheits-, Veterinär- und 
Sozialwesen

Erbringung von Entsorgungs-
leistungen

Erwerbstätige Erwerbstätigenrechnung

Wohnbevölkerung Fortschreibung des Bevölkerungs-
standes

Interessenvertretungen, kirchliche
und religiöse Vereinigungen

Kultur, Sport und Unterhaltung

Erwerbstätige Erwerbstätigenrechnung

Erwerbstätige Erwerbstätigenrechnung

Sonstige Dienstleister

Häusliche Dienste

Arbeitnehmerentgelt,
Umsatz (Einkommensansatz)

Kreisberechnung des  Arbeitnehmer-
entgelts, Umsatzsteuerstatistik

Arbeitnehmerentgelt
(= Bruttowertschöpfung)

Kreisberechnung des Arbeitnehmer-
entgelts
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ten Wirtschaftseinheiten stehen kei-
ne Angaben zur Verfügung. Hier
wird unterstellt, dass der Anteil der
Vorleistungen (ohne Handelsware)
am Produktionswert in den einzel-
nen Wirtschaftsbereichen und Regio-
nen dem jeweiligen bundesdurch-
schnittlichen Verhältnis aus den Be-
rechnungen des Statistischen Bun-
desamtes für Deutschland entspricht.

In einem letzten Schritt werden Pro-
duktionswerte, Vorleistungen und
Bruttowertschöpfung der nicht zur
Kostenstrukturerhebung meldenden
Wirtschaftseinheiten mit den entspre-
chenden regional abgegrenzten Wer-
ten der Unternehmen aus der Kosten-
strukturerhebung je Wirtschaftsbe-
reich und Region zusammengefasst. 

Mit der Revision wurde bei den Be-
rechnungen für die Unterbereiche
des Bergbaus, Gewinnung von Stei-
nen und Erden und des Verarbeiten-
den Gewerbes – wie bei der Länder-
rechnung – auf das Betriebsschwer-
punkt-Konzept übergegangen. D. h.,
die Wirtschaftsbereichszuordnung
der Zweigbetriebe von Mehrbe-
triebsunternehmen richtet sich dort
nicht mehr nach dem wirtschaftli-
chen Schwerpunkt des zugehörigen
Unternehmens, sondern nach ihrem
eigenen Schwerpunkt.1)

Analog zu der Berechnungsmethode
im Bergbau, Gewinnung von Steinen
und Erden und im Verarbeitenden
Gewerbe geht das Verfahren in der
Energie- und Wasserversorgung
von der Wertschöpfung der Unter-
nehmen aus der Kostenstrukturerhe-
bung aus. Als Besonderheit ist her-
vorzuheben, dass diese Kostenstruk-
turerhebung – bis auf die kleinen
Unternehmen der Wasserversorgung
– alle Unternehmen einbezieht. Nach
Abgrenzung der Unternehmenswer-
te auf das Herstellungspreiskonzept
wird die Wertschöpfung jedes ein-
zelnen Mehrbetriebsunternehmens
mit denselben Merkmalen wie beim
Bergbau, Gewinnung von Steinen
und Erden und beim Verarbeitenden

Gewerbe in eine arbeits- und eine
kapitalbezogene Komponente zer-
legt. Dann wird die arbeitsbezogene
Bruttowertschöpfung der Mehrbe-
triebsunternehmen nach dem Ver-
hältnis regionalisiert, in dem die
Löhne und Gehälter der Zweigbe-
triebe zueinander stehen. Als regio-
nale Verteilungsschlüssel für die ka-
pitalbezogene Bruttowertschöpfung
werden Mengenangaben über die
Stromerzeugung der Kraftwerke aus
dem Monatsbericht über die öffent-
liche Elektrizitätsversorgung sowie
über die Netzeinspeisung der Heiz-
werke nach Angaben der Arbeitsge-
meinschaft Fernwärme herangezo-
gen. Bei den Mehrbetriebsunterneh-
men in der Gasversorgung, in der es
keine Erzeugung gibt, und in der
Wasserversorgung wird die Brutto-
wertschöpfung allein mit den Löh-
nen und Gehältern auf die Kreise
und kreisfreien Städte aufgeteilt.
Anschließend wird die Bruttowert-
schöpfung der Einbetriebsunterneh-
men aus der Kostenstrukturerhe-
bung berechnet und zusammen mit
der regional abgegrenzten Wert-
schöpfung der Mehrbetriebsunter-
nehmen zu Kreiswerten aggregiert.

Auch im Bauhauptgewerbe ist die
jährliche Kostenstrukturerhebung
Grundlage der Berechnungen. Die
daraus ermittelte Bruttowertschöp-
fung der Mehrbetriebsunternehmen
wird ausschließlich mit dem Arbeits-
faktor regionalisiert. Im diesem Be-
reich hat der Kapitaleinsatz nicht so
eine große Bedeutung wie im Verar-
beitenden Gewerbe. Auch dürfte die
Kapitalintensität zwischen den
Zweigniederlassungen eines Mehrbe-
triebsunternehmens nicht sehr stark
variieren. Aufteilungsgröße der Brut-
towertschöpfung sind die Bruttolöh-
ne und -gehälter, die für die Betriebe
mit mehr als 20 Beschäftigten aus
dem Monatsbericht und für die
Kleinbetriebe aus der jährlichen To-
talerhebung entnommen werden. Da
die Totalerhebung nur die Lohn- und
Gehaltsumme für den Monat Juni lie-
fert, müssen die Ergebnisse auf das
ganze Jahr hochgerechnet werden.

Für die übrigen, nicht in die Stich-
probe der Kostenstrukturerhebung
einbezogenen Unternehmen des

Bauhauptgewerbes mit 20 und mehr
Beschäftigten dient als Produktions-
wert die Jahresbauleistung aus der
Jahreserhebung einschließlich Inves-
titionserhebung. Für die außerdem
noch in die Berechnung einzubezie-
henden einzigen Niederlassungen
mit weniger als 20 Beschäftigten
wird der Gesamtumsatz aus der To-
talerhebung herangezogen. Regio-
nale Angaben für die Vorleistungen
dieser Wirtschaftseinheiten gibt es
nicht. Daher werden bundesdurch-
schnittliche, auf den Produktions-
wert bezogene Vorleistungsquoten
aus der Kostenstrukturerhebung in
tiefer fachlicher Gliederung berech-
net und jeweils an die Jahresbauleis-
tung bzw. den Gesamtumsatz der
nicht in der Kostenstrukturerhebung
erfassten Wirtschaftseinheiten eines
jeden Kreises angelegt. Eine Abgren-
zung der Bruttowertschöpfung auf
die Konzepte des ESVG 95 ist nicht
erforderlich. Gütersteuern und Gü-
tersubventionen kommen in diesem
Wirtschaftsbereich nicht vor.

Eine Berechnungsmethode, die derje-
nigen im Bauhauptgewerbe ent-
spricht, kann im Ausbaugewerbe nur
für das Land durchgeführt werden.
Auf Kreisebene stehen keine Leis-
tungswerte für die Betriebe mit weni-
ger als 10 Beschäftigten zur Verfü-
gung. Dieser Berichtskreis kann nicht
vernachlässigt werden. Die Struktur
dieses Wirtschaftsbereichs ist stark
durch Kleinbetriebe geprägt. Aus die-
sem Grund wird die Bruttowertschöp-
fung des Landes mit den Erwerbstäti-
genzahlen des Arbeitskreises „Er-
werbstätigenrechnung“ auf die Kreise
und kreisfreien Städte aufgeteilt.

Basis für die Aufteilung der Brutto-
wertschöpfung im Handel, Repara-
tur von Kraftfahrzeugen und Ge-
brauchsgütern wie auch im Gast-
gewerbe sind die Umsätze der je-
weils letzten Handels- und Gaststät-
tenzählung. Diese Zählung findet
nur in mehrjährigen Abständen
statt. Für die Berichtsjahre, die zwi-
schen zwei Zählungen liegen, wird
unterstellt, dass sich die Umsätze
und damit auch die Bruttowert-
schöpfung wie die Erwerbstätigen-
zahlen des Arbeitskreises „Erwerbs-
tätigenrechnung“ entwickelt haben.

–––––––––––
1) Näheres dazu siehe H.-J. Treeck „Auswirkun-
gen des neuen Europäischen Systems Volks-
wirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf das re-
gionale Bruttoinlandsprodukt“, Statistische
Analysen und Studien Nordrhein-Westfalen,
Ausgabe 1/2001, S. 30f.
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In den Wirtschaftsbereichen Verkehr
und Nachrichtenübermittlung
wird die Bruttowertschöpfung des
Landes – differenziert nach 5 Unter-
bereichen – sowie im Kredit- und
Versicherungsgewerbe – differen-
ziert nach 3 Unterbereichen – mit den
Kreiszahlen der Erwerbstätigen des
Arbeitskreises „Erwerbstätigenrech-
nung“ geschlüsselt. 

In den Unterbereichen des Wirt-
schaftsbereichs Grundstückswesen,
Vermietung, Dienstleistungen für
Unternehmen werden verschiedene
Schlüsselgrößen verwendet. Die
Bruttowertschöpfung des Grund-
stücks- und Wohnungswesens wird
mit den Umsätzen (Lieferungen und
Leistungen) aus der Umsatzsteuer-
statistik regionalisiert. Vor der regio-
nalen Aufteilung dieses Unterbe-
reichs wird der Teilbereich Vermie-
tung und Verpachtung von eigenen
Wohngebäuden und Wohnungen
herausgelöst und separat mit den
Angaben über die Wohnfläche aus
der Statistik des Gebäude- und Woh-
nungsbestands geschlüsselt. 

In den Unterbereichen „Vermietung
beweglicher Sachen ohne Bedie-
nungspersonal“, „Datenverarbeitung
und Datenbanken“ und „Erbringung
von Dienstleistungen überwiegend
für Unternehmen“ kommt der sog.
Einkommensansatz zur Anwen-
dung. Das bedeutet, dass die Brutto-
wertschöpfung von ihren Komponen-
ten, Arbeitnehmereinkommen und
Betriebsüberschuss (einschl. Selbst-
ständigen- und Vermögenseinkom-
men), her regionalisiert wird. Die
Kreisergebnisse der Arbeitnehmer-
einkommen können direkt aus der
Kreisberechnung des Arbeitnehmer-
entgelts übernommen werden. Sie
werden dort durch Multiplikation der
Erwerbstätigenzahlen des Arbeits-
kreises „Erwerbstätigenrechnung“
mit Durchschnittsverdiensten gewon-
nen. Schwieriger ist dagegen, eine
geeignete Aufteilungsgröße zu fin-
den, die die regionale Verteilung des
Bruttobetriebsüberschusses wider-
spiegelt. Hierfür werden die Umsätze
(Lieferungen und Leistungen) aus der
Umsatzsteuerstatistik herangezogen,
obgleich ihre Verwendungsfähigkeit
mit Einschränkungen verbunden ist.

So handelt es sich bei den Umsätzen
um eine Output-bezogene Größe.
Außerdem weist die Umsatzsteuer-
statistik nur Unternehmensergebnisse
und keine Zahlen für örtliche Einhei-
ten nach. Probleme der regionalen
und sektoralen Zuordnung bereitet
auch die Existenz von Organschaften
(Zusammenschluss mehrerer rechtlich
selbstständiger Einheiten, die finan-
ziell, ökonomisch und organisatorisch
miteinander verbunden sind)2). Der
Unterbereich „Forschung und Ent-
wicklung“ wird allein mit dem Ar-
beitnehmerentgelt regionalisiert. Es
wird unterstellt, dass es sich in erster
Linie um staatliche oder staatlich fi-
nanzierte Einrichtungen handelt, bei
denen kein Betriebsüberschuss an-
fällt. Die in der Wirtschaft betriebene
Forschung und Entwicklung findet
meist innerhalb der großen Unter-
nehmen statt, die von ihrem Schwer-
punkt her anderen Wirtschaftsberei-
chen zugeordnet sind. 

Für den gesamten Bereich „Öffentli-
che Verwaltung, Verteidigung,
Sozialversicherung“ wird – bis auf
den Teilbereich „Verteidigung“ – die
Bruttowertschöpfung des Landes in
einer Summe mit den Kreiszahlen
der Erwerbstätigen des Arbeitskrei-
ses „Erwerbstätigenrechnung“ ver-
teilt. Für den Teilbereich „Verteidi-
gung“ liefert das Bundesverteidi-
gungsministerium Angaben zu den
Personalausgaben der Soldaten und
Zivilbediensteten. Sie entsprechen
weitgehend der Bruttowertschöp-
fung in diesem Bereich. 

Bei den übrigen Wirtschaftsberei-
chen dienen die Erwerbstätigenzah-
len im Gesundheits-, Veterinär-
und Sozialwesen, bei den Interes-
senvertretungen, kirchlichen und
religiösen Vereinigungen sowie
im Bereich Kultur, Sport und Un-
terhaltung als Schlüssel. Beim Be-
reich Erbringung von Entsor-
gungsleistungen wird angenom-
men, dass sich die Bruttowertschöp-
fung im gleichen Verhältnis wie die

Wohnbevölkerung auf die Kreise
und kreisfreien Städte verteilt.
Schließlich wird bei den Sonstigen
Dienstleistern der o. a. Einkom-
mensansatz zugrunde gelegt und in
den Bereichen Erziehung und Un-
terricht sowie bei den Häuslichen
Diensten allein das Arbeitnehmer-
entgelt verwendet. Bei den häusli-
chen Diensten ist das Arbeitnehmer-
entgelt mit der Bruttowertschöp-
fung identisch.

Einfluss der Revision
auf die Ergebnisse

Die alten Zeitreihen der Bruttowert-
schöpfung für die Kreise und kreis-
freien Städte enden mit dem Be-
richtsjahr 1996. Die Ergebnisse für
die anschließenden Berichtsjahre
wurden ausschließlich nach dem
ESVG 95 berechnet. Daher beziehen
sich die folgenden Vergleiche auf
1996; das aktuellste Berichtsjahr, für
das alte und neue Ergebnisse vorlie-
gen. Es wurden dabei ausschließlich
die Ergebnisse der Bruttowertschöp-
fung zugrunde gelegt, weil das BIP
der Kreise und kreisfreien Städte
– wie bereits gesagt – vor der Revisi-
on nicht berechnet wurde.

Auf das gesamte Land bezogen war
die Bruttowertschöpfung zu Herstel-
lungspreisen 1996 ungefähr um 2 %
höher als die Bruttowertschöpfung
zu Marktpreisen. Aufgrund der un-
terschiedlichen regionalen Struktu-
ren gab es bei den Kreisen und kreis-
freien Städten sowohl höhere als
auch niedrigere Ergebnisse der Brut-
towertschöpfung zu Herstellungs-
preisen gegenüber denjenigen zu
Marktpreisen. Die Spannweite der
Abweichungen reicht von +24 % bei
der kreisfreien Stadt Bonn bis zu
–37 % bei der kreisfreien Stadt Gel-
senkirchen. 

Die Abweichungen der neuen von
den alten Kreisergebnissen sind zu-
rückzuführen auf die auf die Gebiete
aufzuteilenden revidierten Landes-
werte, die neuen Kreismethoden
und die auf die neuen Kreismetho-
den anzuwendenden neuen Konzep-
te des ESVG 95. Die damit verbunde-
nen Effekte überlagern sich mehr

–––––––––––
2) Im Rahmen des Aufbaus des Unternehmens-
registers in den Statistischen Landesämtern
wird an der Lösung dieses Problems gearbeitet.
Siehe dazu: „Schwierigkeiten und Lösungsmög-
lichkeiten der Behandlung von steuerlichen Or-
ganschaften im statistischen Unternehmensre-
gister“, Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und
Statistik, Ausgabe 11/2001, S. 922 ff.
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oder weniger stark bei den einzel-
nen Kreisen und kreisfreien Städten.
Sie können sich in den Ergebnissen
kompensieren, können aber auch
kumulieren. Daher ist eine Analyse
der Auswirkungen der Revision auf
die Kreisberechnungen der Brutto-
wertschöpfung sehr schwierig. Im
Folgenden soll versucht werden, be-
stimmte Effekte herauszuarbeiten,
soweit sie in den Kreisergebnissen
zum Ausdruck kommen. 

Der Unterschied im Niveau der Brut-
towertschöpfung vor und nach der
Revision ist unter den Kreisen und
kreisfreien Städten bei Gelsenkir-
chen am größten. Die kreisfreie
Stadt ist Standort einer großen Mi-
neralölraffinerie. Ihre Bruttowert-
schöpfung zu Marktpreisen wurde
bisher stark von der hohen Mineral-
ölsteuer dominiert, die nach dem Zu-
ordnungsprinzip der Entstehungs-
rechnung der Produktionsstätte zu-
gewiesen werden musste. Da nach
dem neuen ESVG 95 die Gütersteu-
ern nicht mehr in der Bruttowert-
schöpfung zu Herstellungspreisen
enthalten sein dürfen, vermindert
sich die gesamte Wertschöpfung der
Stadt Gelsenkirchen drastisch. Die
starke Überhöhung der Bruttowert-
schöpfung zu Marktpreisen dieser

Stadt hat früher bei den Datennut-
zern, denen die Ursache nicht be-
kannt war, immer wieder zu Irritati-
onen geführt. 

Mineralölraffinerien gibt es auch im
Erftkreis und in Köln. Jedoch zeigen
sich hier keine vergleichbaren Unter-
schiede zwischen der Bruttowert-
schöpfung zu Marktpreisen und der-
jenigen zu Herstellungspreisen wie
bei Gelsenkirchen. Mit –2 % fällt die
Abnahme beim Erftkreis nur unwe-
sentlich niedriger aus. Bei der kreis-
freien Stadt Köln ist die Bruttowert-
schöpfung zu Herstellungspreisen so-
gar um +8 % höher als die jenige zu
Marktpreisen. Abgesehen davon,
dass sich die Mineralölsteuer allein
schon wegen der Größe Kölns anteil-
mäßig nicht so stark bemerkbar
macht, kommen bei dieser Stadt zu-
sätzlich gegenläufige Effekte zum
Zuge (s. u.). 

Demgegenüber ist die Abnahme der
Bruttowertschöpfung bei Gelsenkir-
chen durch einen Effekt, der in die-
selbe Richtung wie die Mineralöls-
teuer geht, noch verstärkt worden.
Er wurde durch den Übergang auf
das Betriebsschwerpunkt-Konzept
in den Unterbereichen des Berg-
baus, Gewinnung von Steinen und

Erden und der damit verbundenen
anderen Vorgehensweise bei der
Abstimmung der Länderzahlen auf
die Bundeswerte hervorgerufen
(s. o.) und führte zu einer deutlich
niedrigeren Bruttowertschöpfung
im Steinkohlenbergbau. Dies dürfte
auch den Ausschlag gegeben haben
für die gegenüber früher geringe-
ren Werte der Gesamtwertschöp-
fung bei den kreisfreien Städten
Hamm (–8 %), Duisburg (–7 %) und
Herne (–7 %) sowie bei dem Kreis
Unna (–12 %).

Grundsätzlich wertschöpfungserhö-
hend wirkt sich die neue Regelung
des ESVG 95 aus, zusätzlich die Pro-
duktion von Urheberrechten und die
Erstellung von Software zu berück-
sichtigen. Da sich deren Produktion
nicht regional konzentriert und von
der Größenordnung her nicht so be-
deutend ist, ist ihr Einfluss auf be-
stimmte Gebiete bei dem Vergleich
der alten und neuen Ergebnisse
nicht zu erkennen.

Anders ist dies hingegen bei den zivil
nutzbaren militärischen Ausrüstun-
gen und Bauten und beim öffentli-
chen Tiefbau, auf den neuerdings
Abschreibungen vorzunehmen sind.
Die zivil nutzbaren militärischen An-
lagegüter zählen nach dem ESVG 95
jetzt zu den Anlageinvestitionen und
zum Anlagevermögen und müssen
daher auch abgeschrieben werden3).
Darüber, wie sich die zivil nutzbaren
militärischen Krankenhäuser, Flug-
plätze, Straßen, Personen- und Last-
kraftwagen usw. sowie der öffentli-
che Tiefbau über die Gebiete vertei-
len, stehen keine Datenquellen zur
Verfügung. Daher wird die Brutto-
wertschöpfung des Landes, einschl.
der Abschreibungen dieser Güter, in
den Bereichen „Verteidigung“ und
„Öffentliche Verwaltung“ in einer
Summe mit den Personalausgaben
der Soldaten und Zivilbediensteten
bzw. den Erwerbstätigenzahlen ge-
schlüsselt (s. o.). Dies führte – wie zu
erwarten – zu einer starken Erhö-
hung der Gesamtwertschöpfung der

–––––––––––
3) Näheres dazu siehe H.-J. Treeck „Die regio-
nalen Anlageinvestitionen nach dem neuen Eu-
ropäischen System Volkswirtschaftlicher Ge-
samtrechnungen“, Statistische Analysen und
Studien Nordrhein-Westfalen, Ausgabe 5/2001,
S. 10 ff.

Bruttowertschöpfung (BWS) 1996 nach alter Berechnungsmethode
und nach ESVG 95

Kreisfreie Stadt/Kreis

BWS zu
Marktpreisen

(alt)

Millionen EUR

BWS zu
Herstellungspreisen

(ESVG 95)

BWS zu Marktpreisen
= 100

Gelsenkirchen, krfr. Stadt
Oberhausen, krfr. Stadt
Unna, Kreis

8 317 5 239
4 027
6 876

3 531
6 050

63
88
88

Hamm, krfr. Stadt
Duisburg, krfr. Stadt
Aachen, krfr. Stadt
Herne, krfr. Stadt

3 216
10 848

2 963
10 067

6 701
2 624

6 227
2 440

Heinsberg, Kreis
Münster, krfr. Stadt
Erftkreis
•

3 416
8 309

3 240
7 953

9 690
•

9 497
•

92
93
93
93
95
96
98
•

•
•
Bottrop, krfr. Stadt
Lippe, Kreis

•
•

•
•

1 360
6 321

1 447
6 801

Minden-Lübbecke
Olpe, Kreis
Kleve, Kreis
Köln, krfr. Stadt

6 349
2 584

6 839
2 788

4 673
30 998

5 051
33 586

•
•

106
108
108
108
108
108

Essen, krfr. Stadt
Düsseldorf, krfr. Stadt
Herford, Kreis
Bonn, krfr. Stadt

14 737
25 311

16 283
28 790

4 773
8 507

5 460
10 512

110
114
114
124
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kreisfreien Städte Bonn (+24 %) und
Düsseldorf (+14 %). Aber auch die
kreisfreie Stadt Köln profitierte von
diesem Verfahren. Jedoch fiel die Er-
höhung ihrer Bruttowertschöpfung
mit +8 % wegen des oben beschrie-
benen gegenläufigen Effekts der Mi-
neralölsteuer nicht so stark aus wie
bei Bonn und Düsseldorf.

Eine deutliche Zunahme der Brutto-
wertschöpfung ist nach den neuen
Berechnungen auch für die kreisfreie
Stadt Essen (+10 %) festzustellen.
Dazu hat die Besonderheit beigetra-
gen, dass im Zuge der Revision die
Rückstellungen für die Stillegung der
Kernkraftwerke aus den Vorleistun-
gen der Unternehmen des Bereichs

Energieversorgung herausgenom-
men worden sind und sich im glei-
chen Maße die Bruttowertschöpfung
erhöht hat.

Wie sich die Änderungen auf die Er-
gebnisse der betroffenen Wirt-
schaftsbereiche auswirken, lässt sich
aufgrund der großen Unterschied-
lichkeit der Wirtschaftszweigsyste-
matiken WZ 79 und NACE Rev. 1
nicht feststellen. Vergleichbar sind
nur die Land- und Forstwirtschaft
und die großen zusammengefassten
Bereiche Produzierendes Gewerbe
und Dienstleistungsbereiche (s. o.).
Die oben dargestellten Effekte spie-
geln sich zum großen Teil in geän-
derten Anteilen des Produzierenden
Gewerbes und der Dienstleistungs-
bereiche an der Gesamtwirtschaft
der Gebiete. Danach nimmt der An-
teil Gelsenkirchens am Produzieren-
den Gewerbe – hauptsächlich we-
gen des Wegfalls der Mineralölsteu-
er – um 18 Prozentpunkte von 61 %
auf 43 % ab. Hierdurch dominieren
in dieser Stadt jetzt die Dienstleis-
tungsbereiche. In gleicher Größen-
ordnung (–14 Prozentpunkte) ver-
ringert sich auch die Bedeutung des
Produzierenden Gewerbes im Erft-
kreis. 

1) einschl. Land- und Forstwirtschaft

Anteil der Wirtschaftsbereiche an der Bruttowertschöpfung der Gesamt-
wirtschaft 1996 nach alter Berechnungsmethode und nach ESVG 95
%

Kreisfreie
Stadt/Kreis

Produzierendes Gewerbe1)

alt ESVG 95

Dienstleistungsbereiche

alt ESVG 95

Leverkusen, krfr. Stadt
Gelsenkirchen, krfr. Stadt
Olpe, Kreis

65 66
61
56

43
55

35 34
39
45

57
45

Remscheid, krfr. Stadt
Märkischer Kreis
Erftkreis
Gütersloh, Kreis

54
51

52
51

49
48

35
51

Herford, Kreis
Oberbergischer Kreis
Borken, Kreis
•

48
46

44
45

44 44
•

46
49

48
49

51
52

65
49

52
54

56
55

56
•

56
•

•
•
Essen, krfr. Stadt
Unna, Kreis

•
•

•
•

29
28

30
31

Rheinisch-Bergischer Kreis
Oberhausen, krfr. Stadt
Dortmund, krfr. Stadt
Aachen, Kreis

27
27

28
31

24
23

24
44

•
•

•
•

71
72

70
69

73
73

72
69

76
77

76
56

Düsseldorf, krfr. Stadt
Münster, krfr. Stadt
Bottrop, krfr. Stadt
Bonn, krfr. Stadt

18
16

16
17

16
12

16
10

82
84

84
83

84
88

84
90

Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen 1996 nach alter Berechnungsmethode und nach ESVG 95
Landeswert = 100

Bruttowertschöpfung (BWS) zu Marktpreisen
je Erwerbstätigen 1996 (alt)

Rang
nach 
alter

Berech-
nungs-

methode

Rang
nach

ESVG 95
Kreisfreie Stadt/Kreis

BWS
zu Marktpreisen
je Erwerbstätigen

(alt)

Bruttowertschöpfung (BWS) zu Herstellungspreisen
je Erwerbstätigen 1996 (ESVG 95)

Rang
nach

ESVG 95

Rang
nach
alter

Berech-
nungs-

methode

Kreisfreie Stadt/Kreis

   1
   2
   3

  24 Gelsenkirchen, krfr. Stadt
    1
   3

Leverkusen, krfr. Stadt
Erftkreis

162    1
139
133

   2
   3

   2 Leverkusen, krfr. Stadt
   4
   3

Düsseldorf, krfr. Stadt
Erftkreis

   4
   5
   6
   7

   2
   4

Düsseldorf, krfr. Stadt
Köln, krfr. Stadt

   6
   5

Essen, krfr. Stadt
Neuss, Kreis

   8
   9
10

   7
 13

Mülheim  an der Ruhr, krfr. Stadt
Duisburg, krfr. Stadt

 11 Krefeld, krfr. Stadt
•

125
123

   4
   5

115
111

   6
   7

   5
   7

Köln, krfr. Stadt
Neuss, Kreis

   6
   8

Essen, krfr. Stadt
Mülheim  an der Ruhr, krfr. Stadt

110
108

   8
   9

105
      •

10

 36
 15

Bonn, krfr. Stadt
Bochum, krfr. Stadt

 16 Aachen, Kreis
•

45
46

•
•

 36
 50

Lippe, Kreis
Wesel, Kreis

47
48
49
50

 51
 44

Höxter, Kreis
Heinsberg, Kreis

 39
 32

Herne, krfr. Stadt
Viersen, Kreis

      •
      •

86
85

45
46

•
•

 42
 35

Unna, Kreis
Solingen, krfr. Stadt

85
84

47
48

84
83

49
50

 53
 51

Coesfeld, Kreis
Borken, Kreis

 52
 46

Steinfurt, Kreis
Wesel, Kreis

51
52
53
54

 48
 49

Borken, Kreis
Steinfurt, Kreis

 47
 54

Coesfeld, Kreis
Bottrop

83
83

51
52

78
71

53
54

 47
 44

Höxter, Kreis
Recklinghausen, Kreis

 41
 54

Hamm, krfr. Stadt
Bottrop

BWS zu Her-
stellungspreisen
je Erwerbstätigen

(ESVG 95)

146
136
128
120
117
113
106
106
104
101

      •
      •
      •

88
87
87
86
86
84
84
83
81
67
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Durch die höhere Bruttowertschöp-
fung in Zusammenhang mit der Be-
rücksichtigung der Abschreibungen
des öffentlichen Tiefbaus und der zi-
vil nutzbaren militärischen Güter
stieg der Dienstleistungsanteil der
kreisfreien Stadt Bonn, in der von al-
len Kreisen und kreisfreien Städten
im Jahre 1996 der Dienstleistungssek-
tor das größte Gewicht hatte, um 2
Prozentpunkte an. Der Dienstleis-
tungsanteil der kreisfreien Stadt Düs-
seldorf nahm ebenfalls um 2 Prozent-
punkte zu. Er betrug damit 84 %. 

Betrachtet man die (Arbeits-)Produk-
tivität der Gebiete, die bisweilen
auch als Wirtschaftskraft interpretiert
wird, dann kommt mit den auf das
BIP bzw. hier auf die Bruttowert-
schöpfung bezogenen Erwerbstäti-
gen eine zweite Einflussgröße auf die

neuen Berechnungsergebnisse hinzu.
Denn auch die Erwerbstätigenzahlen
wurden einer Revision unterzogen.
Hierbei konnten u. a. erstmals die ge-
ringfügig Beschäftigten vollständig
eingearbeitet werden, so dass die Ge-
samterwerbstätigenzahlen jetzt ein
erheblich höheres Niveau aufweisen.
Dies hat grundsätzlich eine Vermin-
derung der Produktivitätsniveaus der
Gebiete zur Folge. 

Oft wird die (Arbeits-)Produktivität
eines Gebiets an seiner Stellung zum
Landesdurchschnitt (Messzahl: Lan-
deswert = 100) beurteilt. Die Mess-
zahlen werden zwar zusätzlich durch
die revidierten Erwerbstätigenzahlen
beeinflusst, jedoch sind die Auswir-
kungen der oben dargestellten Ef-
fekte auf die Bruttowertschöpfung
zum Teil erkennbar. Danach hat

Bonn am stärksten aufgeholt. Von
einer früher unterdurchschnittlichen
Position ist Bonn nach den neuen Er-
gebnissen mit einer Messzahl von
106 auf die achte Stelle aufgerückt.
Düsseldorf verzeichnete einen Mess-
zahlenzuwachs von 11 Punkten und
verbesserte sich damit vom 4. auf
den 2. Rang. Der frühere Spitzenrei-
ter Gelsenkirchen fiel auf Rang 24
und weist jetzt eine unterdurch-
schnittliche Produktivität auf. Da-
durch nimmt die Stadt Leverkusen,
die ihren Schwerpunkt in der kapita-
lintensiven chemischen Industrie hat,
nach den neuen Ergebnissen den 1.
Platz ein. Trotz der zum Teil erhebli-
chen Verschiebungen der Rangfolge
sind immerhin 7 Kreise und kreisfreie
Städte auch nach den neuen Ergeb-
nissen noch unter den ersten 10 Ge-
bieten.


